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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Verbraucherdarlehensrechts zur Umsetzung der Urteile des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vom 11. September 2019 in 
der Rechtssache C-383/18 und vom 26. März 2020 in der 
Rechtssache C-66/19 

A. Problem und Ziel 
Mit dem Entwurf wird das Verbraucherdarlehensrecht in zwei Punkten an die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in den Rechtssachen C-383/18 
und C-66/19 angepasst. Beide Urteile betreffen die Auslegung der Verbraucherkreditricht-
linie (Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66 – im Folgenden: Richtlinie).  

Der Entwurf betrifft zum einen das Recht von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf 
Kostenermäßigung bei der vorzeitigen Rückzahlung von Verbraucherdarlehen. Mit Urteil 
vom 11. September 2019 hat der EuGH in der Rechtssache C-383/18 („Lexitor“) ent-
schieden, dass das Recht von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf Ermäßigung der 
Gesamtkosten des Kredits bei vorzeitiger Kreditrückzahlung sämtliche ihnen auferlegten 
Kosten und damit auch laufzeitunabhängige Kosten umfasst. § 501 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) regelt bislang ausdrücklich nur die Reduzierung der Zinsen und laufzeit-
abhängigen Kosten. § 501 BGB ist daher an die europarechtlichen Vorgaben in der vom 
EuGH vorgenommenen Auslegung anzupassen. 

Zum anderen betrifft der Entwurf die Gestaltung des gesetzlichen Musters für eine Wider-
rufsinformation für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge in Anlage 7 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB). Das Muster ist anzupassen, um 
der Entscheidung des EuGH vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19 Rechnung 
zu tragen. Danach müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in klarer und prägnanter 
Form Informationen über die Modalitäten der Berechnung der Widerrufsfrist erhalten; ver-
weist eine solche Information auf Vorschriften des nationalen Rechts, die wiederum auf 
andere Vorschriften verweisen (sogenannter „Kaskadenverweis“), entspreche dies nicht 
den Vorgaben der Richtlinie. Die für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge geltende 
gesetzliche Musterwiderrufsinformation in Anlage 7 des EGBGB soll daher überarbeitet 
werden. Ziel ist es, eine Gesetzeslage zu schaffen, die den vom EuGH definierten unions-
rechtsrechtlichen Vorgaben entspricht. 
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B. Lösung 
§ 501 BGB soll hinsichtlich des Rechts von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf eine 
Kostenermäßigung im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens 
dadurch an die Vorgaben des EuGH in der Rechtssache C-383/18 angepasst werden, 
dass künftig nicht mehr zwischen laufzeitabhängigen und laufzeitunabhängigen Kosten 
unterschieden wird. Die Rechtslage bei Kündigung eines Verbraucherdarlehens soll hin-
gegen unverändert bleiben. 

Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von dieser Regelung bei einer vorzeitigen 
Rückzahlung des Verbraucherdarlehens, soweit laufzeitunabhängige Kosten erhoben 
wurden. 

Die Musterwiderrufsinformation in Anlage 7 des EGBGB soll ohne Verweis auf gesetzliche 
Bestimmungen um alle erforderlichen Pflichtangaben ergänzt werden. Damit sollen Ver-
braucherinnen und Verbraucher entsprechend der Entscheidung des EuGH in die Lage 
versetzt werden, auf der Grundlage des Vertrags selbst überprüfen zu können, ob der 
abgeschlossene Vertrag alle nach Artikel 10 der Richtlinie im konkreten Fall erforderlichen 
Angaben enthält und ob die Widerrufsfrist zu laufen begonnen hat. Das bedeutet, dass die 
Musterwiderrufsinformation erheblich auszuweiten ist.  

Der Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher besteht darin, dass sie den Umfang 
der für ihren Vertrag einschlägigen Pflichtangaben und den Beginn der Widerrufsfrist an-
hand ihres Vertragsdokuments ermitteln können. 

Die seit dem 21. März 2016 in Anlage 8 des EGBGB enthaltene Musterwiderrufsinforma-
tion für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge ist nicht anzupassen. Sie verwendet 
nämlich nicht die beanstandete Verweisungstechnik.  

C. Alternativen 
Alternativen zur Anpassung des § 501 BGB bestehen nicht.  

Als Alternative zur Überarbeitung der Musterwiderrufsinformation könnte deren ersatzlose 
Streichung in Betracht gezogen werden. Denn die einschlägigen europäischen Richtlinien 
geben nicht vor, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechende Muster 
zur Verfügung stellen müssen. Allerdings wäre mit einer Streichung der gesetzlichen Mus-
terwiderrufsinformation eine Rechtsunsicherheit verbunden, die mit der Schaffung des 
gesetzlichen Musters nebst einer Regelung, dass bei Verwendung des Musters die ge-
setzlichen Anforderungen an die Widerrufsinformation als erfüllt gelten (sogenannte Ge-
setzlichkeitsfiktion), gerade ausgeräumt werden sollte. Zudem würde die Problematik der 
Ausgestaltung der Widerrufsinformation entsprechend den Richtlinienvorgaben letztlich 
auf die Praxis, etwa auf kreditgebende Banken, verlagert. Es wäre zu befürchten, dass 
hiermit ein höherer Aufwand für Kreditgeber einherginge, der umgekehrt durch die Zurver-
fügungstellung einer an die Vorgaben des EuGH angepassten gesetzlichen Musterwider-
rufsinformation mit Gesetzlichkeitsfiktion deutlich reduziert würde. Vor diesem Hintergrund 
ist die Überarbeitung des Musters zu bevorzugen.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Keine.  
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Bürge-
rinnen und Bürger.  

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den laufenden Erfüllungsaufwand 
der Wirtschaft. Es entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 687 500 Euro. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung von Bund, Ländern und Gemeinden. 

F. Weitere Kosten 
Die Anpassung des § 501 BGB kann dazu führen, dass die Vorfälligkeitsentschädigungen 
von Darlehensgebern im Fall der vorzeitigen Rückzahlungen anteilig um laufzeitunabhän-
gige Kosten zu reduzieren sind, sofern laufzeitunabhängige Entgelte erhoben wurden. 
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Bundesrepublik Deutschland     Berlin, 1. Januar 2021 
      Die Bundeskanzlerin 
 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 
Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbraucherdarlehensrechts 
zur Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union 
vom 11. September 2019 in der Rechtssache C-383/18 und 
vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19 

 
mit Begründung und Vorblatt. 
 
Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbraucherdarlehens-
rechts zur Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen 
Union vom 11. September 2019 in der Rechtssache C-383/18 und vom 

26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19*)

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Ok-
tober 2020 (BGBl. I S. 2187) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 501 wird wie folgt gefasst:

„§ 501 

Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rückzahlung und bei Kündigung 

(1) Soweit der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucher-
darlehensvertrag nach § 500 Absatz 2 vorzeitig erfüllt, ermäßigen sich die Gesamtkos-
ten des Kredits um die Zinsen und die Kosten entsprechend der verbleibenden Laufzeit 
des Vertrags.  

(2) Soweit die Restschuld eines Verbraucherdarlehens vor der vereinbarten Zeit
durch Kündigung fällig wird, ermäßigen sich die Gesamtkosten des Kredits um die Zin-
sen und die sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, die bei gestaffelter Berechnung auf 
die Zeit nach der Fälligkeit entfallen.“ 

2. § 506 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Auf Verträge gemäß Satz 1 Nummer 3 sind § 500 Absatz 2, § 501 Absatz 1 und § 502
nicht anzuwenden.“

*) Artikel 1 des Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66; L 207 vom 11.8.2009, S. 14; L 199 vom 
31.7.2010, S. 40; L 234 vom 10.9.2011, S. 46), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/124 (ABl. 
L 198 vom 25.7.2019, S. 241) geändert worden ist.  
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Artikel 2 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che 

Anlage 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1643, 1870) geändert worden 
ist, erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anhang zu Artikel 2 

Anlage 7 
(zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1) 

Muster für eine Widerrufsinformation für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge 

Widerrufsinformation 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 

Der Darlehensnehmer* kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen widerrufen.  

Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem der Darlehens-
nehmer alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten 
hat. Der Darlehensnehmer hat alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für den Dar-
lehensnehmer bestimmten Ausfertigung seines Antrags oder in der für den Darlehens-
nehmer bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für den Darlehens-
nehmer bestimmten Abschrift seines Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind 
und dem Darlehensnehmer eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über 
in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben kann der Darlehensnehmer 
nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist be-
trägt dann einen Monat. Der Darlehensnehmer ist mit den nachgeholten Pflichtangaben 
nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu 
richten an:  

1 

2 

2a 

2b 

2c 

Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben 

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen: 

1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und des Darlehensnehmers;
2. die Art des Darlehens;
3. den Nettodarlehensbetrag;
4. den effektiven Jahreszins;
5. den Gesamtbetrag;

Zu den Nummern 4. und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des Ge-
samtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des
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Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses einfließen. 

6. den Sollzinssatz;

Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine 
Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der Soll-
zinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese anzu-
geben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die Anga-
ben für alle Sollzinssätze zu erteilen.  

7. die Vertragslaufzeit;
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;

Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so 
ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des Dar-
lehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzah-
lungen getilgt werden. 

9. die Auszahlungsbedingungen;
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie

gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die ande-

ren Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf die Ver-
pflichtung des Darlehensnehmers, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzu-
zahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist anzuge-
ben;

13. das Recht des Darlehensnehmers, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen;
14. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde;
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;

3 

16. ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, einen Hinweis auf
den Anspruch des Darlehensnehmers, während der Gesamtlaufzeit des Darle-
hens jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten;

Verlangt der Darlehensnehmer einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorge-
hen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Be-
dingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher 
Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die nach dem Sollzinssatz berechne-
ten Zinsen und die sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz 
nicht gebunden oder können die sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in 
dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher Form anzugeben, dass die Daten 
des Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes oder der 
sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist dem Darlehensnehmer auf einem 
dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.  

17. einen Hinweis, dass der Darlehensnehmer Notarkosten zu tragen hat;
18. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall

von entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt;
19. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung, so-

weit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls
der Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig zurückzahlt;

20. den Hinweis, dass der Darlehensnehmer Zugang zu einem außergerichtlichen
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren hat, und die Voraussetzungen für die-
sen Zugang;

21. den Namen und die Anschrift des beteiligten Darlehensvermittlers;
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22. im Zusammenhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag erhobene Kontofüh-
rungsgebühren sowie die Bedingungen, unter denen die Gebühren angepasst
werden können, wenn der Darlehensgeber den Abschluss eines Kontoführungs-
vertrags verlangt, sowie alle sonstigen Kosten, insbesondere in Zusammenhang
mit der Auszahlung oder der Verwendung eines Zahlungsinstruments, mit dem
sowohl Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen getätigt werden können, sowie
die Bedingungen, unter denen die Kosten angepasst werden können;

23. soweit die vom Darlehensnehmer geleisteten Zahlungen nicht der unmittelbaren
Darlehenstilgung dienen, eine Aufstellung der Zeiträume und Bedingungen für
die Zahlung der Sollzinsen und der damit verbundenen wiederkehrenden und
nicht wiederkehrenden Kosten im Darlehensvertrag;

24. soweit sich der Darlehensnehmer mit dem Abschluss eines Darlehensvertrags
auch zur Vermögensbildung verpflichtet, einen Hinweis, dass weder die wäh-
rend der Vertragslaufzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen noch die Ansprüche,
die der Darlehensnehmer aus der Vermögensbildung erwirbt, die Tilgung des
Darlehens gewährleisten, es sei denn, dies wird vertraglich vereinbart;

25. sämtliche weitere Vertragsbedingungen.

4 

4a 

4b 

Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, hat der Darlehensnehmer es spätestens 
innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszah-
lung und der Rückzahlung des Darlehens den vereinbarten Sollzins zu entrichten. Die 
Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen der 
Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens 

pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von 5 Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich ent-

sprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde. 6 

7 

7a 

7b 

7c 

7d 

7e 

7f 

7g 

Gestaltungshinweise: 

1 Hier sind einzufügen: Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadres-

saten. Zusätzlich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse 
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und/oder, wenn der Darlehensnehmer eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an 
den Darlehensgeber erhält, auch eine Internet-Adresse. 

2 Bei Anwendung der Gestaltungshinweise 2a, 2b oder 2c ist hier folgende Unterüber-

schrift einzufügen: 

„Besonderheiten bei weiteren Verträgen“. 

2a Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist 

hier einzufügen: 

a) Wenn der Vertrag nicht den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand
hat:

„– Widerruft der Darlehensnehmer diesen Darlehensvertrag, so ist er auch an
den [einsetzen: Bezeichnung des verbundenen Vertrags] (im Folgenden: 
verbundener Vertrag)** nicht mehr gebunden. 

– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf den [einsetzen***: verbundenen
Vertrag] ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des [einset-
zen***: verbundenen Vertrags] auch an den Darlehensvertrag nicht mehr ge-
bunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem [einsetzen***:
verbundenen Vertrag] getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Wider-
rufsbelehrung maßgeblich.“

b) Wenn der Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten zum Gegenstand hat:

„– Widerruft der Darlehensnehmer den [einsetzen: Bezeichnung des verbunde-
nen Vertrags], so ist er auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.“ 

2b Bei einem Geschäft, dessen Vertragsgegenstand (die Leistung des Unternehmers) in 

dem Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist und das nicht gleichzeitig die 
Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags gemäß § 358 BGB erfüllt, obwohl das 
Darlehen ausschließlich zu dessen Finanzierung dient (angegebenes Geschäft ge-
mäß § 360 Absatz 2 Satz 2 BGB), ist hier Folgendes einzufügen: 

„– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf das [einsetzen: Bezeichnung des im 
Darlehensvertrag angegebenen Geschäfts] (im Folgenden: angegebenes Ge-
schäft)** ein Widerrufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des angegebe-
nen Geschäfts auch an diesen Darlehensvertrag nicht mehr gebunden.“ 

2c Bei einem mit einem Verbraucherdarlehensvertrag zusammenhängenden Vertrag 

(§ 360 BGB), der nicht gleichzeitig die Voraussetzungen eines verbundenen Vertrags
gemäß § 358 BGB erfüllt, kann hier Folgendes eingefügt werden:

„– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf diesen Darlehensvertrag ein Wider-
rufsrecht zu, so ist er mit wirksamem Widerruf des Darlehensvertrags auch an 
den [einsetzen: Bezeichnung des mit dem Darlehensvertrag zusammenhängen-
den Vertrags] (im Folgenden: zusammenhängender Vertrag)** nicht mehr gebun-
den.“ 

3 Die unter den Nummern 16 bis 25 aufgelisteten Pflichtangaben sind nur dann in die 

Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn sie für den vorliegenden Vertrag ein-
schlägig sind. Eine Pflichtangabe ist auch dann vollständig aufzunehmen, wenn sie 
nur teilweise einschlägig ist, beispielsweise bei Nummer 22 nur sonstige Kosten, 
nicht aber Kontoführungsgebühren vereinbart sind. Werden Pflichtangaben gemäß 
der vorstehenden Vorgabe nicht aufgenommen, ist die fortlaufende Nummerierung 
entsprechend anzupassen (wird beispielsweise Nummer 16 nicht übernommen, 
wird Nummer 17 zu Nummer 16 etc.). Die letzte in die Widerrufsinformation aufge-
nommene Pflichtangabe ist mit dem Satzzeichen „.“ abzuschließen. 

4 Bei Anwendung der Gestaltungshinweise 4a oder 4b ist hier folgende Unterüber-

schrift einzufügen: 

- 6 -Drucksache 21/21

juris Lex QS
22052024 ()



4a 

„Besonderheiten bei weiteren Verträgen“. 

Bei Verträgen über einen entgeltlichen Zahlungsaufschub oder über eine sonstige 

entgeltliche Finanzierungshilfe gilt Folgendes: 

a) Es ist folgende Pflichtangabe einzufügen, und zwar unter der nächsten fortlau-

fenden Nummer, die – unter Berücksichtigung von Gestaltungshinweis 3 – auf

die in der vorliegenden Widerrufsinformation zuletzt verwendete Nummer folgt:

„Ergänzende Pflichtangaben bei Verträgen über einen entgeltlichen Zahlungs-
aufschub oder über eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe:

Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis
[einsetzen: die verwendete Nummer der zuletzt aufgeführten Pflichtangabe] den
Gegenstand (Ware oder Dienstleistung), den der Darlehensnehmer erhalten soll,
und den Barzahlungspreis enthalten. Hat der Unternehmer den Gegenstand für
den Verbraucher erworben, so tritt an die Stelle des Barzahlungspreises der An-
schaffungspreis.“

b) Handelt es sich um einen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Ver-
braucher über die entgeltliche Nutzung eines Gegenstandes, in dem vereinbart
ist, dass der Verbraucher bei Beendigung des Vertrags für einen bestimmten
Wert des Gegenstandes einzustehen hat, so sind die Angaben nach Nummer 13
(vorzeitige Rückzahlung), Nummer 16 Satz 3 (Aufschlüsselung der Anrechnung
von Teilzahlungen im Tilgungsplan) und Nummer 19 (Vorfälligkeitsentschädi-
gung) entbehrlich.

4b Bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag verbunden sind, und bei Dar-

lehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung eines anderen (später widerru-
fenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des Unternehmers aus dem wider-
rufenen Vertrag genau angegeben ist, ist unter der nächsten fortlaufenden Nummer, 

die – unter Berücksichtigung der Gestaltungshinweise 3 und 4a – auf die in der vor-

liegenden Widerrufsinformation zuletzt verwendete Nummer folgt, folgende Pflichtan-
gabe einzufügen: 

„Ergänzende Pflichtangaben bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag 
verbunden sind, und bei Darlehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung 
eines anderen (später widerrufenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des 
Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag genau angegeben ist: 

Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis [einset-
zen: die verwendete Nummer der zuletzt aufgeführten Pflichtangabe mit Ausnahme 

der Einfügung einer Pflichtangabe nach Gestaltungshinweis 4a] Folgendes enthalten: 

a) Bezeichnung des Gegenstandes (Ware oder Dienstleistung) und Höhe des Bar-
zahlungspreises sowie

b) Informationen über die Rechte des Verbrauchers, die sich daraus ergeben, dass
der Darlehensvertrag mit einem anderen Vertrag verbunden ist oder in der vor-
stehend genannten Weise zusammenhängt. Weiter ist über die Bedingungen für
die Ausübung dieser Rechte zu informieren.“

5 Hier ist der genaue Zinsbetrag in Euro pro Tag einzufügen. Centbeträge sind als De-

zimalstellen anzugeben. 

6 Erbringt der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen Aufwendungen gemäß 

§ 357a Absatz 3 Satz 5 BGB und will er sich für den Fall des Widerrufs die Geltend-
machung dieses Anspruchs vorbehalten, so ist hier Folgendes einzufügen:

„– Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber auch die Aufwendungen zu er-
setzen, die der Darlehensgeber gegenüber öffentlichen Stellen erbracht hat und 
nicht zurückverlangen kann.“ 
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7  7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f oder 7g ist hier als Bei Anwendung der Gestaltungshinweise 
Unterüberschrift einzufügen: 

„Besonderheiten bei weiteren Verträgen“. 

Dies gilt nicht, wenn bei einer entgeltlichen Finanzierungshilfe ausschließlich der Hin-

weis 7d verwendet wird und weitere Verträge nicht vorliegen. 

Liegen mehrere weitere Verträge nebeneinander vor, so kann im Folgenden die Un-
terrichtung gemäß den anwendbaren Gestaltungshinweisen auch durch eine entspre-
chende, jeweils auf den konkreten Vertrag bezogene, wiederholte Nennung der Hin-
weise erfolgen. 

7a Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finan-

zinstrumenten zum Gegenstand hat, ist hier Folgendes einzufügen: 

„– Steht dem Darlehensnehmer in Bezug auf [einsetzen***: den verbundenen Ver-
trag] ein Widerrufsrecht zu, so sind im Fall des wirksamen Widerrufs [einset-
zen***: des verbundenen Vertrags] Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung 
von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen 
den Darlehensnehmer ausgeschlossen.“ 

7b Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finan-

zinstrumenten zum Gegenstand hat, oder bei einem zusammenhängenden Vertrag, 

wenn von Gestaltungshinweis 2c Gebrauch gemacht wurde, ist hier Folgendes ein-

zufügen: 

„– Ist der Darlehensnehmer auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an 
[einsetzen***: den verbundenen Vertrag und/oder den zusammenhängenden 
Vertrag] nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren.“ 

7c Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB über die Überlassung einer Sache 

oder bei einem zusammenhängenden Vertrag, gerichtet auf die Überlassung einer 

Sache, wenn von Gestaltungshinweis 2c Gebrauch gemacht wurde, ist hier nachste-

hender Unterabsatz einzufügen: 

„– Der Darlehensnehmer ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden, wenn der 
an [einsetzen***: dem verbundenen Vertrag oder dem zusammenhängenden 
Vertrag] beteiligte Unternehmer angeboten hat, die Sachen abzuholen. Grund-
sätzlich trägt der Darlehensnehmer die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
der Waren. Dies gilt nicht, wenn der an [einsetzen***: dem verbundenen Vertrag 
oder dem zusammenhängenden Vertrag] beteiligte Unternehmer sich bereit er-
klärt hat, diese Kosten zu tragen, oder er es unterlassen hat, den Verbraucher 
über die Pflicht, die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen, zu unter-
richten. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei de-
nen die Waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrau-
chers geliefert worden sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die Waren auf ei-
gene Kosten abzuholen, wenn die Waren so beschaffen sind, dass sie nicht per 
Post zurückgesandt werden können.“ 

Der Unterabsatz kann wie folgt ergänzt werden: 

„Wenn der Darlehensnehmer die aufgrund [einsetzen***: des verbundenen Vertrags 
oder des zusammenhängenden Vertrags] überlassene Sache nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren kann, so hat er insoweit 
Wertersatz zu leisten. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Wertverlust 
auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.“ 

7d Bei einem Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe gilt Folgendes: 
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a) Ist Vertragsgegenstand die Überlassung einer Sache mit Ausnahme der Liefe-
rung von Wasser, Gas oder Strom, die nicht in einem begrenzten Volumen oder
in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, so sind hier die kon-

kreten Hinweise entsprechend Gestaltungshinweis 5 Buchstabe a und b der An-

lage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche (EGBGB) unter Anpassung der dort genannten Frist zu ge-
ben.

Diese können durch die konkreten Hinweise entsprechend Gestaltungshinweis 5

Buchstabe c der Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB ergänzt
werden.

b) Ist Vertragsgegenstand die Erbringung einer Finanzdienstleistung, kann hier fol-
gender Hinweis gegeben werden:

„Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass
vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen
wird. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, so kann dies dazu
führen, dass der Darlehensnehmer die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss.“

c) Ist Vertragsgegenstand die Erbringung einer Dienstleistung, die nicht in der Über-
lassung einer Sache gemäß Buchstabe a oder in einer Finanzdienstleistung be-
steht, oder die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem
begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten
werden, oder die Lieferung von Fernwärme, so können hier die konkreten Hin-

weise entsprechend Gestaltungshinweis 6 der Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 EGBGB gegeben werden.

d) Ist Vertragsgegenstand die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträ-
ger befindlichen digitalen Inhalten, so kann hier folgender Hinweis gegeben wer-
den:

„Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf
gelieferten digitalen Inhalte verpflichtet, wenn er ausdrücklich zugestimmt hat,
dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Lieferung der digitalen Inhalte be-
gonnen wird.“

7e Bei einem angegebenen Geschäft nach § 360 Absatz 2 Satz 2 BGB ist hier Folgen-

des einzufügen: 

„– Ist der Darlehensnehmer aufgrund des Widerrufs des [einsetzen***: angegebe-
nen Geschäfts] an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, so führt das hin-
sichtlich des Darlehensvertrags zu den gleichen Folgen, die eintreten würden, 
wenn der Darlehensvertrag selbst widerrufen worden wäre (vergleiche oben un-
ter „Widerrufsfolgen“).“ 

7f Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finan-

zinstrumenten zum Gegenstand hat, ist hier Folgendes einzufügen: 

„– Wenn der Darlehensnehmer infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht 
mehr an den weiteren Vertrag gebunden ist oder infolge des Widerrufs des wei-
teren Vertrags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden ist, so gilt ergän-
zend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs dem Ver-
tragspartner des Darlehensnehmers aus [einsetzen***: dem verbundenen Ver-
trag] bereits zugeflossen, so tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Darle-
hensnehmer hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflich-
ten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.“ 

Dieser Hinweis entfällt, wenn der Darlehensgeber zugleich Vertragspartner des Dar-
lehensnehmers aus dem weiteren Vertrag ist. 
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7g Bei einem verbundenen Vertrag nach § 358 BGB, der nicht den Erwerb von Finan-

zinstrumenten zum Gegenstand hat, sind hier folgende Überschrift und folgender Hin-

weis einzufügen: 

„Einwendungen bei verbundenen Verträgen“. 

„Der Darlehensnehmer kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit ihn 
Einwendungen berechtigen würden, seine Leistung gegenüber dem Vertragspartner 
aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte 
Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung 
auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen dem Darlehensnehmer und dem ande-
ren Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. 
Kann der Darlehensnehmer von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlan-
gen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacher-
füllung fehlgeschlagen ist.“ 

Dieser Hinweis und die Überschrift können entfallen, wenn der Darlehensgeber weiß, 
dass das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt. 

* Die Vertragsparteien können auch direkt angesprochen werden (z. B. „Sie“, „Wir“). Es
kann auch die weibliche Form der jeweiligen Bezeichnung und/oder die genaue Be-
zeichnung der Vertragsparteien verwendet werden. Es können auch die Bezeichnun-
gen „Kreditnehmer“ und „Kreditgeber“ verwendet werden. Bei entgeltlichen Finanzie-
rungshilfen sind die Bezeichnungen entsprechend anzupassen, beispielsweise mit
„Leasinggeber“ und „Leasingnehmer“.

** Dieser Klammerzusatz entfällt bei durchgängiger genauer Bezeichnung des Ver-
trags/Geschäfts.

*** Die Bezugnahme auf den betreffenden Vertrag/auf das betreffende Geschäft kann
nach erstmaliger genauer Bezeichnung im Weiteren durch Verwendung der allgemei-
nen Bezeichnung des jeweiligen Vertrags/Geschäfts (verbundener Vertrag, angege-
benes Geschäft, zusammenhängender Vertrag) erfolgen.
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates 
(ABl. L 133 vom 22.05.2008, S. 66 – Verbraucherkreditrichtlinie, im Folgenden: Richtlinie) 
wurde mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zah-
lungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) umgesetzt. Dieser Entwurf dient dazu, 
das in Umsetzung der Richtlinie geregelte Verbraucherdarlehensrecht an zwei Urteile des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) anzupassen. 

1. Umsetzung des Urteils des EuGH vom 11. September 2019 in der Rechtssache
C-383/18

Artikel 1 des Entwurfs betrifft das Recht auf Kostenermäßigung bei der vorzeitigen Rück-
zahlung von Verbraucherdarlehen. Mit Urteil vom 11. September 2019 hat der EuGH in der 
Rechtssache C-383/18 („Lexitor“) entschieden, dass Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie dahin 
auszulegen ist, dass das Recht des Verbrauchers auf Ermäßigung der Gesamtkosten des 
Kredits bei vorzeitiger Kreditrückzahlung sämtliche dem Verbraucher auferlegten Kosten 
umfasst. Das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten soll nicht auf die von der Vertrags-
laufzeit abhängigen Kosten beschränkt sein, sondern auch die laufzeitunabhängigen Kos-
ten miteinbeziehen.  

§ 501 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), der Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie
umsetzt, ist an diese Vorgaben des EuGH anzupassen. Da die deutsche Sprachfassung
der Richtlinie für die Auslegung spricht, Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie beziehe
sich nur auf die laufzeitabhängigen Kosten, hatte der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben
der Richtlinie auf diese Kosten beschränkt (vergleiche die Gesetzesbegründung zum Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vom 21. Januar 2009, Bundestagsdrucksache 16/11643,
S. 85 f.). Mit der genannten Entscheidung hat sich der EuGH hingegen für eine weitere
Auslegung des Artikels 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie entschieden. Nach dem Urteil des
EuGH sind sämtliche Gesamtkosten des Kredits, und nicht nur die laufzeitabhängigen, im
Interesse eines wirksamen Verbraucherschutzes zu ermäßigen. Die Entscheidung des
EuGH macht daher eine Anpassung des § 501 BGB erforderlich, der bislang ausdrücklich
nur die Reduzierung der Zinsen und laufzeitabhängigen Kosten regelt.

2. Umsetzung des Urteils des EuGH vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19

Artikel 2 des Entwurfs betrifft die Musterwiderrufsinformation bei Allgemein-Verbraucher-
darlehensverträgen.  

Die Richtlinie sieht ein 14-tägiges Widerrufsrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor. Der Beginn der Widerrufsfrist ist daran geknüpft, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sämtliche vertraglichen Pflichtangaben erhalten haben, die Artikel 10 Absatz 2 der 
Richtlinie in einem umfangreichen Katalog aufzählt. Es handelt sich um zahlreiche Pflicht-
angaben und Unterangaben, die der Vertrag gegebenenfalls enthalten muss und über die 
Verbraucherinnen und Verbraucher im Vertrag noch einmal gesondert zu informieren sind, 
damit die Widerrufsfrist zu laufen beginnt (Artikel 14 der Richtlinie). Zugleich verlangt die 
Richtlinie, dass die Angaben „klar und prägnant“ sein sollen. 
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Die Verpflichtung des Darlehensgebers, den Darlehensnehmerinnen und Darlehensneh-
mern im Vertrag Informationen über das Bestehen des Widerrufsrechts, seine Frist und die 
anderen Umstände seiner Ausübung zu erteilen, ist im deutschen Recht für Verbraucher-
darlehensverträge in § 492 Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 247 § 6 Absatz 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) und für entgeltliche Finan-
zierungshilfen in § 506 Absatz 1 in Verbindung mit § 492 Absatz 2 BGB umgesetzt. An-
lage 7 zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB enthält außerdem ein Muster 
für die Widerrufsinformation bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen. Gemäß Arti-
kel 247 § 6 Absatz 2 Satz 3 EGBGB genügt eine Vertragsklausel den gesetzlichen Anfor-
derungen an die Widerrufsinformation, wenn sie diesem Muster entspricht (sogenannte Ge-
setzlichkeitsfiktion). Gleiches gilt für verbundene Verträge und Geschäfte gemäß § 360 Ab-
satz 2 Satz 2 BGB gemäß Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 3 EGBGB. Bei entgeltlichen Fi-
nanzierungshilfen ist der Eintritt der Gesetzlichkeitsfiktion daran gebunden, dass die Infor-
mationen dem im Einzelfall vorliegenden Vertragstyp angepasst sind, Artikel 247 § 12 Ab-
satz 1 Satz 5 EGBGB. 

Die Einführung einer gesetzlichen Musterwiderrufsinformation nebst Gesetzlichkeitsfiktion 
geht auf eine Entschließung des Deutschen Bundestages vom 1. Juli 2009 zurück. Im Zuge 
der Beratungen des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie, das keine Musterwiderrufsin-
formation vorsah, da diese europarechtlich nicht vorgegeben ist, forderte der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung auf, zu Beginn der 17. Legislaturperiode einen Gesetzent-
wurf mit einem Muster für eine Information über das Widerrufsrecht bei Verbraucherkredit-
verträgen mit Gesetzlichkeitsfiktion in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen (Bundes-
tagsdrucksache 16/13669, S. 5, 126). Mit dem Gesetz zur Einführung einer Musterwider-
rufsinformation für Verbraucherdarlehensverträge, zur Änderung der Vorschriften über das 
Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehenserträgen und zur Änderung des Darlehensvermitt-
lungsrechts vom 24. Juli 2010 (BGBl. I S. 977) wurde daher ein entsprechendes Muster für 
eine Widerrufsinformation für sämtliche Arten von Verbraucherdarlehensverträgen zu-
nächst als Anlage 6 zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB eingeführt. Mit 
dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handels-
rechtlicher Vorschriften vom 11. März 2016 (BGBl. I S. 396) wurde das Muster auf Allge-
mein-Verbraucherdarlehensverträge beschränkt. Es befindet sich aktuell in Anlage 7 zu Ar-
tikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB. Mit Anlage 8 zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 
und § 12 Absatz 1 EGBGB wurde gleichzeitig für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge 
ein eigenes, neues Muster vorgesehen.  

Sowohl die vormals geltende Musterwiderrufsinformation gemäß Anlage 6 zu Artikel 247 
§ 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB a.F. als auch die aktuell für Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensverträge geltende Musterwiderrufsinformation gemäß Anlage 7 verweisen 
hinsichtlich der Pflichtangaben, die Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer erhalten 
haben müssen, damit die Widerrufsfrist zu laufen beginnt, auf die Bestimmung des § 492 
Absatz 2 BGB. Diese Regelung verweist hinsichtlich der für die einzelnen Vertragstypen 
notwendigen Pflichtangaben auf Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB, in denen die Pflichtanga-
ben gemäß Artikel 10 der Richtlinie im Einzelnen systematisch geordnet aufgeführt sind.

Mit Urteil vom 26. März 2020 hat der EuGH entschieden, dass ein derartiger Verweis, wie 
er in der Musterwiderrufsinformation enthalten ist (sogenannter „Kaskadenverweis“), mit 
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe p der Richtlinie nicht vereinbar ist. Zur Begründung führt der 
EuGH aus, dass die Richtlinie, die darauf abzielt, allen Verbrauchern ein hohes Maß an 
Schutz zu gewährleisten, dahingehend auszulegen sei, dass Verbraucherkreditverträge in 
klarer und prägnanter Form die Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben 
müssen. Anderenfalls würde die Wirksamkeit des Widerrufsrechts ernsthaft geschwächt. 
Hiernach stehe die Richtlinie einer Regelung entgegen, nach der ein Kreditvertrag hinsicht-
lich der Pflichtangaben, deren Erteilung für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeblich ist, 
auf eine nationale Vorschrift verweist, die selbst auf weitere Rechtsvorschriften des betref-
fenden Mitgliedstaats verweist. Im Falle eines solchen Verweises könnten Verbraucherin-
nen und Verbraucher auf der Grundlage des Vertrags weder den Umfang ihrer vertraglichen 
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Verpflichtungen bestimmen, noch überprüfen, ob der von ihnen abgeschlossene Vertrag 
alle erforderlichen Angaben enthält, und ob die Widerrufsfrist für sie zu laufen begonnen 
hat. Verweist eine Widerrufsinformation hinsichtlich der Pflichtangaben auf eine Rechtsvor-
schrift, die wiederum auf andere Rechtsvorschriften verweist, so genügt dies nach der Ent-
scheidung des EuGH nicht dem Erfordernis, Verbraucherinnen und Verbraucher in klarer 
und prägnanter Form über die Frist und andere Modalitäten für die Ausübung des Wider-
rufsrechts zu informieren.  

Im Hinblick auf diese Entscheidung des EuGH ist die Musterwiderrufsinformation gemäß 
Anlage 7 zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB zu überarbeiten. Ziel ist 
es, eine Gesetzeslage zu schaffen, die den in der Richtlinie geregelten und vom EuGH 
definierten unionsrechtsrechtlichen Vorgaben entspricht. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

§ 501 BGB wird hinsichtlich des Rechts von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf eine 
Kostenermäßigung im Fall der vorzeitigen Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens da-
hingehend angepasst, dass sich die Gesamtkosten anteilig um die Zinsen und die Kosten 
entsprechend der verbleibenden Laufzeit vermindern, unabhängig davon, ob es sich bei 
den Kosten um laufzeitabhängige oder laufzeitunabhängige Kosten handelt.

Soweit § 501 BGB auch die Kostenermäßigung im Fall einer Kündigung des Darlehensver-
trags durch die Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer oder den Darlehensgeber 
(unter anderem §§ 489, 490, 498, 499 oder 500 Absatz 1 BGB) regelt, soll die Regelung 
unverändert bleiben. In diesem Fall sollen nach wie vor nur die laufzeitabhängigen Kosten 
neben den vereinbarten Zinsen anteilig für die Zeit nach der Fälligkeit zu mindern sein. Die 
Richtlinie regelt die Rechtsfolgen einer Kündigung, anders als die der vorzeitigen Rückzah-
lung, nicht, sondern überlässt dies den Mitgliedstaaten (Erwägungsgrund 9 Satz 3 und 4 
der Richtlinie). Insoweit besteht daher auch kein Bedürfnis zur Anpassung an die Vorgaben 
des EuGH. 

Zudem wird die gesetzliche Musterwiderrufsinformation für Allgemein-Verbraucherdarle-
hensverträge in Anlage 7 zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1 EGBGB neu ge-
fasst, ohne dass hiermit der Inhalt der Pflichtangaben, wie sie in Artikel 247 EGBGB aufge-
zählt und definiert sind, geändert wird. In der neuen Fassung wird hinsichtlich der Pflicht-
angaben nicht mehr auf die Regelung des § 492 Absatz 2 BGB Bezug genommen, der auf 
Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB weiterverweist. Vielmehr werden die in Artikel 247 §§ 6 bis 
13 EGBGB geregelten Pflichtangaben gemäß Artikel 10 der Richtlinie, soweit sie für ein 
Widerrufsrecht relevant sein können, nunmehr in der Widerrufsinformation selbst aufgelis-
tet. Auch im Übrigen werden gesetzliche Querverweise vermieden.  

Gemäß dem neu eingefügten Gestaltungshinweis 3 sind solche Pflichtangaben, die nicht 

für jeden Vertrag einschlägig sein müssen (Eventualangaben), nur dann in die konkrete 
Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn sie einschlägig sind. Hierdurch soll gewährleistet 
werden, dass die Widerrufsinformation für Verbraucherinnen und Verbraucher klar und ver-
ständlich bleibt, damit Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmern anhand der Wider-
rufsinformation überprüfen können, ob der von ihnen geschlossene Vertrag alle erforderli-
chen Angaben enthält und somit die Widerrufsfrist zu laufen begonnen hat. 

Die gesetzliche Musterwiderrufsinformation soll in ihrem Aufbau möglichst unverändert blei-
ben. Sie gliedert sich in Angaben über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen. Sie 
enthält zudem Gestaltungshinweise für Kreditgeber für das Ausfüllen des Musters im kon-
kreten Einzelfall. Dieser Aufbau hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Zur besseren 
Gliederung und Übersichtlichkeit sollen die Angaben über das Widerrufsrecht nunmehr al-
lerdings unter einem Abschnitt 1 zusammengefasst werden, während die vollständige Auf-
zählung der Pflichtangaben, soweit sie für die Auslösung des Beginns der Widerrufsfrist 
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relevant sind, unter Abschnitt 2 erfolgt. Die anschließenden Hinweise auf die Widerrufsfol-
gen werden unter Abschnitt 3 zusammengefasst. Sowohl bei den Angaben über das Wi-
derrufsrecht als auch bei den Widerrufsfolgen und der neu eingefügten Auflistung der 
Pflichtangaben können jeweils Unterüberschriften zu „Besonderheiten bei weiteren Verträ-
gen“ eingefügt werden. Die in der bisherigen Musterwiderrufsinformation enthaltenen Ge-
staltungshinweise können beibehalten werden, da keine materiell-rechtlichen Änderungen 
erfolgen. Aufgrund der neu eingefügten Auflistung der Pflichtangaben waren zudem Ge-
staltungshinweise zu ergänzen. 

III. Alternativen

Alternativen zur Änderung des § 501 BGB bestehen nicht. Die Änderung dient dazu, eine 
europarechtskonforme Rechtslage herzustellen. 

Als Alternative zur Überarbeitung der Musterwiderrufsinformation könnte deren ersatzlose 
Streichung in Betracht gezogen werden. Denn die einschlägigen europäischen Richtlinien 
geben nicht vor, dass die Mitgliedstaaten entsprechende Muster zur Verfügung stellen müs-
sen. Allerdings wäre mit einer Streichung der gesetzlichen Musterwiderrufsinformation eine 
Rechtsunsicherheit verbunden, die mit der Schaffung des gesetzlichen Musters nebst Ge-
setzlichkeitsfiktion gerade ausgeräumt werden sollte. Zudem würde die Problematik der 
Ausgestaltung der Widerrufsinformation entsprechend den Richtlinienvorgaben letztlich auf 
die Praxis, etwa auf kreditgebende Banken, verlagert. Es wäre zu befürchten, dass hiermit 
ein höherer Aufwand für Kreditgeber einherginge, der umgekehrt durch die Zurverfügungs-
tellung einer an die Vorgaben des EuGH angepassten gesetzlichen Musterwiderrufsinfor-
mation mit Gesetzlichkeitsfiktion deutlich reduziert würde. Vor diesem Hintergrund und zur 
Erleichterung der Rechtsanwendung ist die Lösung in Form der Beibehaltung und Überar-
beitung der Musterwiderrufsinformation daher zu bevorzugen.  

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Regelungen des bürgerlichen Rechts folgt 
aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes.  

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die Regelungen stehen mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen 
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, im Einklang. Sie dienen 
der Anpassung des nationalen Rechts an die Vorgaben der Richtlinie entsprechend der 
vom EuGH vorgenommenen Auslegung in den Urteilen in den Rechtssachen C-66/19 und 
C-383/18.

Die Richtlinie fordert zwar keine Musterwiderrufsinformation mit Gesetzlichkeitsfiktion. Ein 
entsprechendes Muster für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge sowie für entgeltliche 
Finanzierungshilfen und verbundene Verträge dient aber unverändert der Rechtssicherheit 
und der Rechtsklarheit. Die Regelung ist auch europarechtlich zulässig, da die Verwendung 
des Musters dem Darlehensgeber freigestellt wird und der mit der Richtlinie grundsätzlich 
verfolgte Vollharmonisierungsansatz einem solchen fakultativen Muster nicht entgegen-
steht. Die Überarbeitung der Anlage 7 dient dazu, das Muster an die vom EuGH vorgenom-
mene Auslegung von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe p in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie anzupassen. 
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VI. Gesetzesfolgen

Die Regelungen des Entwurfs zielen darauf ab, die Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rück-
zahlung eines Verbraucherdarlehens gemäß § 501 BGB sowie die gesetzliche Musterwi-
derrufsinformation für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge an Vorgaben der Recht-
sprechung des EuGH anzupassen.  

Beide Änderungen führen zu erforderlichen Anpassungen in der Praxis der Darlehens-
vergabe. Die Änderung des § 501 BGB führt im Einzelnen dazu, dass die Ermäßigung der 
Gesamtkosten bei einer vorzeitigen Rückzahlung durch Darlehensnehmerinnen und Darle-
hensnehmer künftig anders als nach der bisherigen Rechtslage zu berechnen ist. Im Er-
gebnis dürfte sich mit dieser Gesetzesänderung gleichwohl die Situation in der Bundesre-
publik Deutschland in Bezug auf die von Kreditgebern erhobenen laufzeitunabhängigen 
Entgelte kaum ändern. Im Rahmen der Verbändeanhörung wurde deutlich, dass Darlehens-
geber in der Bundesrepublik Deutschland schon jetzt laufzeitunabhängige Kosten im Rah-
men von Darlehensverträgen nur noch in sehr beschränktem Maße erheben. Dies beruht 
auf der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), der insbesondere die formularmä-
ßige Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts für den Abschluss eines Kreditvertrags mit 
Verbrauchern gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nummer 1 BGB für unwirksam er-
klärt hat, weil dies den Verbraucher entgegen dem Gebot von Treu und Glauben unange-
messen benachteilige (Urteile vom 13. Mai 2014 - XI ZR 405/12 und XI ZR 170/13). Diese 
Rechtsprechung hat der BGH in der Folge weiter ausgebaut.  

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung ist von den Regelungen des Entwurfs nicht zu 
erwarten.  

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, insbesondere unter den Ge-
sichtspunkten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der sozialen Verantwortung.  

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Bürgerin-
nen und Bürger. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den laufenden Erfüllungsaufwand der 
Wirtschaft. Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 687 500 Euro. 

Durch die Änderung des § 501 BGB müssen Darlehensgeber künftig im Rahmen der Be-
rechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei den zu reduzierenden Gesamtkosten des 
Kredits zusätzlich zu den bisher zu berücksichtigenden laufzeitabhängigen Kosten auch 
laufzeitunabhängige Kosten einbeziehen. Es ist davon auszugehen, dass Kreditinstitute 
heutzutage die Vorfälligkeitsentschädigung nicht mehr händisch für jeden Fall berechnen, 
sondern hierfür Computerprogramme benutzen. Dementsprechend muss jedes Kreditinsti-
tut einmalig eine Änderung der Programmierung vornehmen. Gemäß Bankenverband gab 
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es im Jahr 2019 1.717 Kreditinstitute. Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht jedes 
Kreditinstitut eine eigenständige Überarbeitung vornimmt. Vielmehr ist anzunehmen, dass 
sich Kreditinstitute, wie beispielsweise die 386 Sparkassen und Landesbanken, aber auch 
andere Verbände, teilweise zusammenschließen und die Änderung für gemeinsam ge-
nutzte Programme zentral erstellen. Insgesamt werden daher schätzungsweise nicht mehr 
als 1.200 Unternehmen Umstellungsaufwand haben.  

Auf Grundlage der Zeitwerttabelle des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfül-
lungsaufwands beträgt der Zeitaufwand für die Programmierung 460 Minuten pro Fall (Ein-
arbeitung in die Informationspflicht, Beschaffung und Aufbereitung von Daten, Durchfüh-
rung von Berechnungen, Überprüfung der Daten und Eingaben, Fehlerkorrektur, Daten-
übermittlung und Veröffentlichung sowie Kopieren, Archivieren und Verteilen, jeweils mitt-
lere Komplexität mit Ausnahme der Durchführung von Berechnungen und der Aufbereitung 
von Daten, dort komplex). Bei einem durchschnittlichen Lohnsatz von 44 Euro (mittleres 
Qualifikationsniveau im Bereich Information und Kommunikation) entsteht folglich ein ein-
maliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 404 800 Euro. 

Zudem müssen diejenigen Darlehensgeber, die die Musterwiderrufsinformation bisher ver-
wenden, den Text der bislang verwendeten Widerrufsinformation austauschen beziehungs-
weise überarbeiten, um weiterhin in den Genuss der Gesetzlichkeitsfiktion zu kommen. 
Auch hier ist davon auszugehen, dass nicht jedes Kreditinstitut die Widerrufsinformation 
eigenständig überarbeiten muss, sondern sich Kreditinstitute teilweise zusammenschließen 
und die Vorlage zentral erstellen. Soweit weitere Unternehmen neben Kreditinstituten auf-
grund angebotener entgeltlicher Finanzierungshilfe und Zahlungsaufschub ebenfalls ihre 
Musterwiderrufsinformationen überarbeiten, ist zudem davon auszugehen, dass auch diese 
Unternehmen nicht jeweils eigenständig, sondern über ihre Verbände zentral eine Überar-
beitung vornehmen. Insgesamt ist daher anzunehmen, dass nicht mehr als 1.500 Unter-
nehmen Umstellungsaufwand haben werden. Nach Abschätzung auf Grundlage der Zeit-
werttabelle des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands und ana-
log zur Erstellung anderer Vorlagen wie zum Beispiel im Entwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschrif-
ten (vergleiche die Gesetzesbegründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
7. September 2015, Bundestagsdrucksache 18/5922, S. 66) beträgt der Zeitaufwand für die 
Programmierung 257 Minuten pro Fall (Einarbeitung in die Informationspflicht, Beschaffung 
und Aufbereitung von Daten, Datenübermittlung und Veröffentlichung sowie Kopieren, Ar-
chivieren und Verteilen, mittlere Komplexität bis auf die Aufbereitung von Daten, dort kom-
plex). Bei einem durchschnittlichen Lohnsatz von 44 Euro (mittleres Qualifikationsniveau im 
Bereich Information und Kommunikation) entsteht folglich ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
in Höhe von rund 282 700 Euro.

Das Regelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbe-
schluss vom 25. März 2015), da das Regelungsvorhaben keine Auswirkungen auf den lau-
fenden Erfüllungsaufwand der Wirtschaft hat.  

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung von Bund, Ländern und Gemeinden. 

5. Weitere Kosten

Das Recht auf Kostenermäßigung von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Zusammen-
hang mit der vorzeitigen Rückzahlung von Verbraucherdarlehensverträgen wird erweitert. 
Vorfälligkeitsentschädigungen dürften sich damit – in einem allerdings als geringfügig zu 
veranschlagendem Umfang – reduzieren. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Verbrau-
cherdarlehen dadurch an anderer Stelle verteuern. 
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Auswirkungen auf die Preise für Verbraucherdarlehensverträge sind durch die Verwendung 
des Musters nicht zu erwarten. Die Angaben zum Widerrufsrecht müssen nach den gesetz-
lichen Vorgaben ohnehin im Darlehensvertrag erfolgen.  

6. Weitere Gesetzesfolgen

Weitere Gesetzesfolgen – etwa aus gleichstellungspolitischer Sicht oder im Hinblick auf 
demografische Auswirkungen – sind nicht zu erwarten.  

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung sowie eine Evaluierung des Gesetzes erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht sinnvoll. So erfolgt die Konkretisierung der Pflichtangaben in dem Muster sowie die 
Änderung des § 501 BGB aufgrund zwingender europarechtlicher Vorgaben. Zudem arbei-
tet die Praxis bereits seit vielen Jahren mit der gesetzlichen Musterwiderrufsinformation, so 
dass Auswirkungen, die eine Evaluierung der geänderten Musterwiderrufsinformation ge-
bieten, nicht zu erwarten sind. 

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des BGB) 

Artikel 1 setzt die Entscheidung des EuGH vom 11. September 2019 in der Rechtssache 
C-383/18 um.

Zu Nummer 1 (Änderung des § 501 BGB) 

Der geltende § 501 BGB regelt einheitlich die Kostenermäßigung sowohl im Falle der Kün-
digung des Darlehensvertrags als auch im Fall der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens 
(§ 500 Absatz 2 BGB). In beiden Fällen ermäßigen sich die in § 6 Absatz 3 der Preisanga-
benverordnung (PAngV) geregelten Gesamtkosten des Kredits um die Zinsen und sonsti-
gen laufzeitabhängigen Kosten, die bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der Fäl-
ligkeit oder Erfüllung entfallen.

Soweit es um die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens geht, beruht die Regelung auf 
Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie. Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie ist im deut-
schen Recht bislang dahingehend ausgelegt und umgesetzt worden, dass er nur diejenigen 
Kosten betrifft, die objektiv von der Laufzeit des Kredits abhängig sind. Dementsprechend 
erfolgte bei der Umsetzung mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie, des zivilrechtli-
chen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das 
Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) eine Beschränkung der 
Kostenermäßigung im Falle der vorzeitigen Rückzahlung in § 501 BGB auf die laufzeitab-
hängigen Kosten. 

a) Entscheidung des EuGH vom 11. September 2019 (Rechtssache C-383/18)

Mit seinem Urteil vom 11. September 2019 in der Rechtssache C-383/18 („Lexitor“) hat der 
EuGH entschieden, dass Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie dahingehend auszulegen sei, 
dass das Recht des Verbrauchers auf die Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits bei 
vorzeitiger Kreditrückzahlung sämtliche dem Verbraucher auferlegten Kosten umfasse, so-
mit auch die laufzeitunabhängigen Kosten. Zwar seien insbesondere die deutsche und die 
englische Sprachfassung der Richtlinie durch eine gewisse Zweideutigkeit gekennzeichnet, 
die die Annahme zulasse, dass lediglich die mit der verbleibenden Laufzeit des Vertrags 
zusammenhängenden Kosten als Anhaltspunkt für die Berechnung der Ermäßigung dienen 
(Rn. 25 ff. des Urteils).  
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Gleichwohl ist der EuGH mit dem genannten Urteil zu einem anderen Ergebnis gelangt. In 
der Beantwortung der Vorlagefrage erstreckt er das Ermäßigungsrecht auf sämtliche dem 
Verbraucher auferlegten Kosten. Dabei argumentiert er allerdings mit der Interessenlage 
im Verhältnis zwischen Kreditinstitut und Verbraucherinnen und Verbrauchern: Die Wirk-
samkeit des Rechts des Verbrauchers auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits wäre 
beeinträchtigt, wenn sich die Ermäßigung nur auf die Kosten beschränken würde, die vom 
Kreditgeber als laufzeitabhängig ausgewiesen wurden, da die Kosten und ihre Aufschlüs-
selung einseitig von der Bank bestimmt würden. Damit bestünde die Gefahr, dass Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags höhere 
einmalige Zahlungen auferlegt würden, um die laufzeitabhängigen Kosten auf ein Minimum 
zu reduzieren. Der Handlungsspielraum, über den die Kreditinstitute hinsichtlich der Ab-
rechnung und internen Organisation verfügen, mache die Bestimmung der objektiv mit der 
Laufzeit zusammenhängenden Kosten in der Praxis für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und die Gerichte sehr schwierig. Gleichzeitig seien die Interessen des Kreditgebers 
durch den Anspruch auf eine angemessene Entschädigung gemäß Artikel 16 Absätze 2 
und 4 der Richtlinie hinreichend geschützt und er könne den vorzeitig erhaltenen Kreditbe-
trag gegebenenfalls erneut ausreichen. Aus diesen Erwägungen schlussfolgert der EuGH, 
dass das Recht des Verbrauchers auf Ermäßigung der Gesamtkosten nicht nur die laufzeit-
abhängigen, sondern sämtliche dem Verbraucher auferlegten Kosten umfasse. 

Somit kann die Beschränkung des § 501 BGB auf die laufzeitabhängigen Kosten nicht be-
stehen bleiben, soweit es um die vorzeitige Rückzahlung des Kredits geht.  

b) Anwendungsbereich des § 501 BGB in seiner bisherigen Fassung

Der Anwendungsbereich des § 501 BGB ist allerdings in zweifacher Hinsicht weiter gefasst 
als der des Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie.  

aa) Zum einen ist § 501 BGB gemäß § 491 Absatz 1 BGB auch auf Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensverträge anwendbar. Für diese Verträge gelten nicht die Vorgaben des Arti-
kel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie, sondern des Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 
2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über 
Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 
2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 
28.2.2014, S. 34, im Folgenden: Wohnimmobilienkreditrichtlinie). Die Regelungen zum 
Recht der Verbraucherinnen und Verbraucher auf Ermäßigung der Gesamtkosten im Falle 
der vorzeitigen Rückzahlung sind jedoch in beiden Richtlinien identisch. Es ist davon aus-
zugehen, dass der EuGH auch Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 der Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie wie Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie in der Lexitor-Entscheidung auslegen 
würde. Die Anpassung soll daher für beide Arten von Verbraucherdarlehen erfolgen. 

bb) Zum anderen wurde bei der Umsetzung der Richtlinie in § 501 BGB entsprechend der 
damals schon bestehenden Rechtslage die Kostenermäßigung im Fall von Kündigungen 
mit geregelt. Europarechtlich war dies nicht notwendig, aber zulässig, da die Richtlinie die 
Rechtsfolgen einer Kündigung nicht regelt und dies den Mitgliedstaaten überlässt (Erwä-
gungsgrund 9 Satz 3 und 4 der Richtlinie). Da der Rechtsprechung des EuGH lediglich für 
die vorzeitige Rückzahlung Rechnung zu tragen ist, sollen die bislang vorgesehenen 
Rechtsfolgen in den Fällen einer Kündigung beibehalten werden. Somit sind auch in Zukunft 
bei einer Kündigung des Darlehensvertrags nur die laufzeitabhängigen Kosten im Rahmen 
der Kostenermäßigung zu berücksichtigen.  

c) Neuregelung in § 501 BGB-E

Es wird vorgeschlagen, die Regelungen in § 501 BGB in zwei Absätze aufzuteilen und die 
Kostenermäßigungen bei vorzeitiger Rückzahlung und bei Kündigungen in Zukunft unter-
schiedlich zu regeln.  
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aa) Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rückzahlung 

Absatz 1 von § 501 BGB-E regelt künftig die Kostenermäßigung im Fall der vorzeitigen 
Rückzahlung. Gemäß § 500 Absatz 2 BGB hat der Verbraucher bei Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensverträgen ein jederzeitiges Recht auf vollständige oder teilweise vorzeitige 
Rückzahlung. Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen ist dies daran gebunden, 
dass ein berechtigtes Interesse besteht. Eine Kündigungserklärung ist nach der gesetzli-
chen Konzeption im Verbraucherdarlehensrecht im Unterschied zu § 490 Absatz 2 
Satz 3 BGB nicht notwendig. Wenn Verbraucherinnen oder Verbraucher im Zusammen-
hang mit der vorzeitigen Rückzahlung eine solche Kündigung erklären, bleibt gleichwohl – 
solange es sich um eine vorzeitige Rückzahlung im Sinne des § 500 Absatz 2 BGB handelt 
– die Rechtsfolge des Absatzes 1 einschlägig. In diesem Fall würde auch eine „Kündigungs-
erklärung“ nicht dazu führen, dass anstelle von Absatz 1 der Absatz 2 eingreifen würde.
Eine Diskussion, ob eine vorzeitige Rückzahlung stets mit einer (konkludenten) Kündigung
einhergeht, ist daher nicht notwendig. Ob Verbraucherinnen und Verbraucher im Einzelfall
eine aus anderen Vorschriften resultierende ordentliche oder außerordentliche Kündigung
erklären oder ob sie eine vorzeitige Rückzahlung im Sinne des § 500 Absatz 2 BGB anstre-
ben, ist durch Auslegung nach den allgemeinen Regeln zu ermitteln.

Im Fall der vorzeitigen Rückzahlung sollen entsprechend der Rechtsprechung des EuGH 
sämtliche den Verbraucherinnen und Verbrauchern auferlegten Kosten ermäßigt werden. 
Der Umfang der Ermäßigung richtet sich nach der verbleibenden Laufzeit des Vertrags. 
Darlehensgeber werden im Fall der vorzeitigen Rückzahlung in Zukunft einmalige, laufzeit-
unabhängige Kosten rechnerisch auf die Gesamtlaufzeit des Darlehens verteilen müssen, 
dabei den Anteil ermitteln müssen, der der verbleibenden Laufzeit nach der vorzeitigen 
Rückzahlung entspricht und den in dieser Höhe ermittelten rechnerischen Kostenanteil im 
Rahmen der Vertragsabwicklung zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher abzie-
hen müssen. 

Mit der Änderung von § 501 Absatz 1 BGB soll das Urteil des EuGH vom 11. September 
2019 in der Rechtssache C-383/18 umgesetzt werden. Angesichts der Vollharmonisierung 
der Richtlinie soll keine darüber hinausgehende oder dahinter zurückbleibende Regelung 
getroffen werden. Der Wortlaut des § 501 Absatz 1 BGB-E orientiert sich daher eng an der 
Formulierung der Richtlinie. Dies ermöglicht es, gegebenenfalls auch künftige Klarstellun-
gen des EuGH zum Umfang des Ermäßigungsrechts in Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie zu 
berücksichtigen. Das betrifft insbesondere die Frage, ob sich das Ermäßigungsrecht auf 
alle Gesamtkosten des Kredits im Sinne des Artikel 3 Buchstabe g der Richtlinie erstreckt 
(umgesetzt in § 6 PAngV), also auch auf Kosten Dritter, oder lediglich auf solche Kosten, 
die im Vertragsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem Darlehensnehmer rele-
vant sind (wofür Teile der Begründung des Urteils sprechen). Um den Wortlaut der Bestim-
mung enger an der Richtlinie zu halten, ist es auch nicht notwendig, an dieser Stelle die 
Umsetzungsbestimmung des Artikel 3 Buchstabe g der Richtlinie, § 6 PAngV, zu nennen, 
die die Grundlage der Bestimmung des Gesamtkostenbegriffs im deutschen Recht ist. 

Unabhängig davon müssen die von den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tragenden 
und ihnen daher zu erstattenden Kosten im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag ste-
hen. 

bb) Kostenermäßigung bei Kündigung 

Absatz 2 von § 501 BGB-E regelt künftig die Rechtsfolgen im Falle einer Kündigung durch 
den Darlehensgeber oder die Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer, durch die der 
Verbraucherdarlehensvertrag vor der ursprünglich vereinbarten Zeit beendet und die Rest-
schuld des Verbraucherdarlehens fällig wird. Er behält im Wesentlichen die bisherige Re-
gelung bei. Wie bisher soll § 501 BGB keine eigene Anspruchsgrundlage bilden, sondern 
im Rahmen der Abwicklung eines beendeten Darlehensvertrags als Rechnungsposten et-
waiger Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüche zu berücksichtigen sein. In Fällen 
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der Kündigung bleibt es dabei, dass die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, 
die bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der Fälligkeit der Restschuld entfallen, 
von den Gesamtkosten abzuziehen sind. Dies ist sachgerecht, denn die Situationen bei 
einer (ordentlichen) Kündigung und einer vorzeitigen Rückzahlung im Sinne des § 500 Ab-
satz 2 BGB unterscheiden sich. Kosten, die nicht von der Laufzeit des Vertrags abhängig 
sind, können bei einer Rückzahlung des Darlehens vor Ablauf der ursprünglich vereinbarten 
Laufzeit aufgrund der Ausübung eines Kündigungsrechts nicht über eine Vorfälligkeitsent-
schädigung kompensiert werden. Bei einer ordentlichen Kündigung schulden Darlehens-
nehmerinnen und Darlehensnehmer keine Vorfälligkeitsentschädigung. In diesem Fall liegt 
auch begrifflich keine vorzeitige Rückzahlung im Sinne des § 500 Absatz 2 BGB vor. 

Zu Nummer 2 (Änderung des § 506 Absatz 2 Satz 2 BGB) 

Bei der Änderung des Wortlauts in § 506 Absatz 2 Satz 2 BGB handelt es sich um eine 
redaktionelle Folgeänderung. Sie ist erforderlich, weil § 506 Absatz 2 Satz 2 BGB sich nur 
auf die vorzeitige Rückzahlung bezieht, deren Rechtsfolge nunmehr in § 501 Absatz 1 BGB 
geregelt ist, während die Kostenermäßigung bei kündigungsbedingter Fälligkeit gemäß 
§ 501 Absatz 2 BGB grundsätzlich auch bei Gebrauchsüberlassungsverträgen mit Rest-
wertgarantie im Sinne des § 506 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 BGB gilt. In den Fällen des
§ 506 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 BGB erscheint eine vorzeitige Rückzahlung mit den daran
anknüpfenden Rechtsfolgen nicht sinnvoll; vielmehr soll die Beendigung des Leasingver-
trags der Regelung im Vertrag überlassen bleiben (vergleiche Bundestagsdrucksache
16/11643, S. 92).

Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 

Dieser Artikel setzt die Entscheidung des EuGH vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-
66/19 um. 

Mit dem Entwurf wird die bislang geltende Musterwiderrufsinformation für Allgemein-Ver-
braucherdarlehensverträge in Anlage 7 des EGBGB (zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 
Absatz 1 EGBGB) geändert und erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung.  

a) Aufbau

Der bisherige Aufbau des Musters soll weitestgehend beibehalten werden. Die geltende 
Fassung der Musterwiderrufsinformation setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen: 
Der erste Abschnitt enthält die Angaben zum Widerrufsrecht. Im zweiten Abschnitt wird auf 
die Widerrufsfolgen hingewiesen. Zuletzt soll – soweit anwendbar – auf die Besonderheiten 
bei weiteren Verträgen (entgeltliche Finanzierungshilfen, verbundene Verträge) eingegan-
gen werden. Dies ist durch Gestaltungshinweise an die Kreditgeber sichergestellt.  

In der neuen Anlage 7 wird dieser Aufbau grundsätzlich beibehalten, jedoch wird nach dem 
ersten Abschnitt (Angaben zum Widerrufsrecht) ein neuer Abschnitt („Für den Beginn der 
Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben“) eingefügt. Hierin werden die 
Pflichtangaben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB im Einzelnen aufgeführt. Soweit eine 
Regelung in Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB gesetzliche Querverweise – etwa auf andere 
Bestimmungen des EGBGB – enthält, werden diese Verweise in der Musterwiderrufsinfor-
mation nicht übernommen, sondern der Inhalt der Bestimmung, auf die verwiesen wird, wird 
wiedergegeben. 

Da die Musterwiderrufsinformation aufgrund dieser Gestaltung deutlich länger ist als bis-
lang, werden die einzelnen Abschnitte in der Neufassung mit Überschriften versehen (Ab-
schnitt 1 Widerrufsrecht; gegebenenfalls ergänzt um „Besonderheiten bei weiteren Verträ-
gen“ [soweit einschlägig]; Abschnitt 2 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche ver-
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tragliche Pflichtangaben, ebenfalls gegebenenfalls ergänzt um die Unterüberschrift „Beson-
derheiten bei weiteren Verträgen“ [soweit einschlägig]); Abschnitt 3 Widerrufsfolgen, eben-
falls gegebenenfalls ergänzt um die Unterüberschrift „Besonderheiten bei weiteren Verträ-
gen“ [soweit einschlägig]). Hierdurch soll eine übersichtliche Gliederung des Textes ge-
währleistet werden. 

b) Umfang der Musterwiderrufsinformation

Der Umfang der Musterwiderrufsinformation nimmt durch die Aufzählung sämtlicher Pflicht-
angaben, die für den Vertrag relevant sein können, erheblich zu. Vor dem Hintergrund der 
Anforderungen der Richtlinie, dass die den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ertei-
lenden Angaben „klar und prägnant“ sein sollen, besteht insoweit ein denkbarer Konflikt 
zwischen den Anforderungen der Richtlinie an die Vollständigkeit der Widerrufsinformation 
einerseits und der gebotenen Klarheit und Prägnanz andererseits.  

Der Gesetzgeber hatte schon im Jahr 2010 bei der Einführung der bisherigen Musterwider-
rufsinformation den Konflikt zwischen den umfangreichen Pflichtangaben, von deren Erhalt 
der Beginn der Widerrufsfrist abhängt, und der Vorgabe, die Angaben (also auch die Infor-
mation über den Beginn der Widerrufsfrist) sollten „klar und prägnant“ sein, erkannt. Er hatte 
diesen Konflikt seinerzeit gelöst, indem er eine kurze, gut lesbare und in ihrem Informati-
onsgehalt von Verbraucherinnen und Verbrauchern verkraftbare Widerrufsinformation vor-
sah, die keine vollständige Aufzählung aller Pflichtangaben enthielt, sondern die wichtigsten 
Pflichtangaben beispielhaft benannte und im Übrigen auf gesetzliche Bestimmungen ver-
wies. Nach der Entscheidung des EuGH vom 26. März 2020 ist dieser Weg nicht mehr 
gangbar. 

Auch eine Gestaltung der Musterwiderrufsinformation beispielsweise durch Aufzählung nur 
eines erweiterten, aber unvollständigen Teils der Pflichtangaben oder mittels eines einfa-
chen Verweises auf gesetzliche Vorschriften, um diese „klar und prägnant“ zu gestalten, 
erscheint vor dem Hintergrund der Ausführungen des EuGH in diesem konkreten Fall eu-
roparechtlich riskant. Rn. 44 des Urteils führt aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
„auf der Grundlage des Vertrags“ in der Lage sein müssen zu überprüfen, ob der Vertrag 
alle erforderlichen Angaben enthält und ob die Widerrufsfrist für sie zu laufen begonnen 
hat. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen nach Rn. 45 des Urteils, die Punkte, die 
der Kreditvertrag gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie enthalten muss, kennen und gut 
verstehen. Die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentli-
chen und daher in der Widerrufsinformation verzichtbaren Angaben ist dem Urteil nicht zu 
entnehmen.  

Dieser Grundkonflikt zwischen der Vollständigkeit der Widerrufsinformation und der Anfor-
derung, diese klar und prägnant zu halten, ist in der Richtlinie selbst angelegt. Er beruht 
darauf, dass der Fristbeginn des Widerrufsrechts von dem Erhalt umfangreichster Pflicht-
angaben abhängt. Der Konflikt wird auch durch das Urteil des EuGH nicht aufgelöst. Dem-
entsprechend sieht das geänderte Muster in Anlage 7 des EGBGB eine Aufzählung aller 
für den Fristbeginn im konkreten Fall erforderlichen Angaben vor, die ihrerseits klar und 
prägnant gestaltet sind.  

In die auszuhändigende Widerrufsinformation selbst sollen nicht sämtliche durch die Richt-
linie vorgegebene Pflichtangaben aufgenommen werden, sondern nur die Pflichtangaben, 
die im vorliegenden Vertrag einschlägig sind. Denn nur die Pflichtangaben unter den Num-
mern 1 bis 15 müssen in jedem Vertrag enthalten sind, bei den Pflichtangaben unter den 
Nummern 16 bis 25 handelt es sich um Eventualangaben, die nur in bestimmten Fällen 
einschlägig sind. Hiermit soll verhindert werden, dass die Widerrufsinformation überfrachtet 
und dadurch schwer lesbar wird. Zudem könnte die Aufnahme von Eventualangaben, die 
im vorliegenden Vertrag nicht einschlägig sind (beispielsweise die Angabe nach Num-
mer 17, dass gegebenenfalls Notarkosten zu tragen sind), Verbraucherinnen und Verbrau-
cher gegebenenfalls sogar verunsichern. Mit der gewählten Lösung soll daher sowohl eine 
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im konkreten Fall vollständige als auch eine „klare und prägnante“ Information gewährleistet 
werden, da zwar sämtliche Pflichtangaben, die auf den vorliegenden Vertrag anwendbar 
sind, in die Widerrufsinformation aufzunehmen sind, die nicht einschlägigen Pflichtangaben 
jedoch herauszunehmen sind.  

Die Alternative, die Eventualangaben mit den Nummern 16 bis 25 nur in die Gestaltungs-
hinweise aufzunehmen, wurde verworfen. Die Gestaltungshinweise enthalten bisher ganz 
überwiegend Vorgaben für besondere Vertragsgestaltungen. Diese Systematik soll beibe-
halten werden. 

Gestaltungshinweis 3 neu sieht dementsprechend vor, dass bestimmte Pflichtangaben, die 

nicht auf jeden einzelnen Kreditvertrag zutreffen müssen, nur dann in die konkrete Wider-
rufsinformation aufzunehmen sind, wenn sie im vorliegenden Vertrag einschlägig sind. Die 
nicht anwendbaren Eventualangaben aus der Musterwiderrufsinformation sind demnach 
nicht in die den Verbraucherinnen und Verbrauchern auszuhändigende Widerrufsinforma-
tion aufzunehmen. Die den Verbraucherinnen und Verbrauchern auszuhändigende Wider-
rufsinformation ist bei dieser Lösung trotz der deutlichen Verlängerung durch die Aufnahme 
der einschlägigen Pflichtangaben so klar und prägnant wie möglich.  

Darlehensgeber müssen sich dabei nach dem Gestaltungshinweis 3 festlegen, ob eine 

Eventualangabe einschlägig ist oder nicht. Sofern auf den vorliegenden Vertrag einschlä-
gige Eventualangaben nicht in die Widerrufsinformation eingefügt werden, greift die in Arti-
kel 247 § 6 Absatz 2 Satz 3 EGBGB vorgesehene Gesetzlichkeitsfiktion nicht ein. Gleiches 
gilt bei unzutreffender Aufnahme von Eventualangaben, die im vorliegenden Vertrag nicht 
einschlägig sind. Verbraucherinnen und Verbrauchern wird bei dieser Lösung weder eine 
Subsumtion abverlangt, ob eine Eventualangabe für ihren Vertrag relevant ist oder nicht, 
noch wird die Prüfung der Notwendigkeit einer Pflichtangabe, für die der Darlehensgeber 
die Verantwortung trägt, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher übertragen. Die Ver-
braucherinnen und Verbraucher erhalten eine Auflistung nur der Pflichtangaben, die für ih-
ren abgeschlossenen Vertrag relevant sind. Die Subsumtionslast und das Risiko einer un-
zutreffenden Verwendung von Eventualangaben trägt der Darlehensgeber, da in diesem 
Fall die Gesetzlichkeitsfiktion nicht greifen würde. 

Von den Eventualangaben eines Verbraucherdarlehensvertrags zu unterscheiden sind zu-
sätzliche Pflichtangaben, die nur für entgeltliche Finanzierungshilfen und verbundene Ver-
träge gelten. Es handelt sich hierbei um Besonderheiten bei diesen besonderen Vertrags-
gestaltungen, auf die im Übrigen gemäß Artikel 247 § 12 EGBGB die Anforderungen nach 
Artikel 247 §§ 1 bis 11 EGBGB entsprechend anwendbar sind. Diese Angaben sind im Mus-

ter nach den neuen Gestaltungshinweisen 4, 4a und 4b nur dann einzusetzen, wenn ent-

sprechende Verträge abgeschlossen wurden. Diese Gestaltungsweise entspricht auch dem 
bisherigen Aufbau des Musters und hat sich für diese besonderen Vertragsgestaltungen 
bewährt. 

Die Pflichtangaben unter Abschnitt 2 müssen im Übrigen nicht durch inhaltliche Eintragun-
gen des Darlehensgebers ergänzt werden. Es handelt sich um eine abstrakte Aufzählung, 
die eigentlichen Inhalte und gegebenenfalls eine Erläuterung der Pflichtangaben sind wei-
terhin den Vertragsunterlagen zu entnehmen. Auch dies trägt dazu bei, die konkrete Wider-
rufsinformation so klar und prägnant wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund wurde 
auch auf weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichtangaben in der Musterwi-
derrufsinformation verzichtet, da diese keinen Mehrwert hätten, der Umfang des Musters 
aber weiter zugenommen hätte. 

c) Klarheit und Verständlichkeit

Um die bei der gewählten Lösung dennoch notwendige deutliche Ausweitung der Wider-
rufsinformation für Verbraucherinnen und Verbraucher lesbar zu halten und ihnen die we-
sentliche Information, dass sie nämlich binnen 14 Tagen ein Widerrufsrecht haben, das im 
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Einzelnen von weiteren Voraussetzungen abhängt, klar und verständlich zu vermitteln, wird 
in dem Muster zu Beginn mit Hervorhebungen im Fettdruck gearbeitet. 

Zum Anhang (Anlage 7) 

1. Zu Abschnitt 1 Widerrufsrecht und Gestaltungshinweise 1 bis 2c 

Zum Klauseltext Widerrufsrecht 

Satz 2 der Musterwiderrufsinformation informiert darüber, dass der Beginn der Wider-
rufsfrist voraussetzt, dass Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer sämtliche Pflicht-
angaben erhalten haben, und verweist hinsichtlich einer näheren Beschreibung dieser 
Pflichtangaben auf Abschnitt 2 der Musterwiderrufsinformation. Da die Darlehensnehme-
rinnen und Darlehensnehmer unter Abschnitt 2 detailliert über sämtliche relevante Pflicht-
angaben informiert werden, ist die Erwähnung einzelner Beispiele von Pflichtangaben – wie 
sie in Satz 2 der bislang geltenden Fassung von Anlage 7 enthalten war – nicht mehr erfor-
derlich und daher zu streichen.  

Um die Musterwiderrufsinformation trotz der erforderlichen Ausweitung für Verbraucherin-
nen und Verbraucher lesbar und verständlich zu halten, wird im Klauseltext mit Hervorhe-
bungen im Fettdruck gearbeitet. Hierdurch können Verbraucherinnen und Verbraucher auf 
den ersten Blick wesentliche Informationen zu ihrem Widerrufsrecht erfassen. 

2. Zu Abschnitt 2 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche
Pflichtangaben

In Abschnitt 2 der neuen Musterwiderrufsinformation werden Verbraucherinnen und Ver-
braucher über die für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeblichen Pflichtangaben infor-
miert, indem diese in den Nummern 1 bis 25 im Einzelnen aufgelistet werden.  

Zunächst werden unter den Nummern 1 bis 15 die stets einschlägigen Pflichtangaben auf-

gelistet. Nach Gestaltungshinweis 3 neu werden sodann Eventualangaben, die nur bei be-

stimmten Fällen zu erteilen sind, aufgelistet.  

Unter der optionalen Überschrift „Besonderheiten bei weiteren Verträgen“ können im An-
schluss an die Pflichtangaben Nummer 16 bis 25, soweit einschlägig, gegebenenfalls ge-

mäß Gestaltungshinweis 4 neu Besonderheiten bei weiteren Verträgen aufgelistet werden. 

Hier sind bei Anwendbarkeit zudem gemäß Gestaltungshinweis 4a neu die Pflichtangaben 

für entgeltliche Zahlungsaufschübe und Finanzierungshilfen (Artikel 3 Buchstabe c in Ver-

bindung mit Artikel 10 der Richtlinie) und gemäß Gestaltungshinweis 4b neu die Pflichtan-

gaben für verbundene Verträge (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe q in Verbindung mit Arti-
kel 15 der Richtlinie) enthalten. 

Die Pflichtangaben bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen sind im Einzelnen in Ar-
tikel 247 §§ 6 ff. EGBGB geregelt. Um eine Widerrufsinformation zu gewährleisten, die Ver-
braucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob der Vertrag sämtli-
che erforderliche Pflichtangaben enthält und die Widerrufsfrist daher in Gang gesetzt 
wurde, sind sie nach den vom EuGH in dem genannten Urteil formulierten Anforderungen 
in der Musterwiderrufsinformation nunmehr insoweit vollständig aufzuzählen, als sie im kon-
kreten Vertrag einschlägig sind. 

Nicht an dieser Stelle aufzuzählen sind die Pflichtangaben, die für Dispositionskredite im 
Sinne des § 504 Absatz 2 BGB und für Umschuldungskredite im Sinne des § 495 Absatz 2 
Nummer 1 BGB gelten. Zwar sehen die § 10 Absatz 1 Nummer 2 sowie § 11 Absatz 1 Num-
mer 2 des Artikels 247 EGBGB Pflichtangaben für diese Verträge vor. Jedoch besteht bei 
diesen Krediten kein Widerrufsrecht gemäß § 495 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 
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BGB. Diese Ausnahmen beruhen auf Artikel 2 Absatz 3 und 6 der Richtlinie, die das Wider-
rufsrecht gemäß Artikel 14 der Richtlinie für Überziehungs- und Umschuldungskredite nicht 
zu den anwendbaren Vorschriften zählen. 

Es wurde erwogen, im Mustertext eine Erläuterung der Begriffe Umschuldungskredit und 
Überziehungskredit vorzusehen. Denn diese Verträge sind nur dann nicht widerruflich, 
wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Überziehungskredite müssen beispielsweise 
binnen drei Monaten rückzahlbar sein. Umschuldungskredite erfüllen die erleichterten Vo-
raussetzungen nur, soweit ihr Gesamtbetrag unter der Restschuld des abzulösenden Dar-
lehens liegt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, greifen auch die genannten Ausnah-
meregelungen nicht ein und die Kredite sind sowohl in Bezug auf die Pflichtangaben als 
auch hinsichtlich des Widerrufsrechts wie ein normales Verbraucherdarlehen zu behandeln. 

Von der Aufnahme entsprechender Informationen über Umschuldungs- und Dispositions-
kredite im Muster wurde jedoch abgesehen. Die Erläuterung dieser Begriffe liefe letztlich 
darauf hinaus, dass der Darlehensgeber an dieser Stelle erklärt, aus welchem Grunde ein 
Widerrufsrecht besteht oder nicht besteht. Nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe p der Richt-
linie schuldet der Darlehensgeber eine Information über „das Bestehen oder Nichtbestehen 
eines Widerrufsrechts sowie die Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung (…)“. 
Die erste Alternative des Buchstaben p betrifft somit das „Ob“ eines Widerrufsrechts, die 
anderen Alternativen die Fragen des „Wann“ und „Wie“. Die Richtlinie sieht nicht vor, dass 
bei der Frage, „ob“ ein Widerrufsrecht besteht, weitere Angaben, etwa eine Begründung 
oder eine Abgrenzung des Vertrags von anderen Vertragstypen zu erfolgen haben.  

Zu den Pflichtangaben im Einzelnen: 

a) Pflichtangaben gemäß Nummer 1 bis 15

Nummer 1 (Name und Anschrift des Darlehensgebers und des Darlehensnehmers) beruht 
auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 1 EGBGB 
sowie auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 2 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Angaben über den Darlehensge-
ber und den Darlehensnehmer zusammengezogen. 

Nummer 2 (Art des Darlehens) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 2 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie). 

Nummer 3 (Nettodarlehensbetrag) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe d erste Alterna-
tive der Richtlinie). Der Nettodarlehensbetrag ist definiert in § 3 Absatz 2 Satz 2 EGBGB. 

Nummer 4 (effektiver Jahreszins) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 3 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g erste Alterna-
tive der Richtlinie). 

Nummer 5 (Gesamtbetrag) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 8 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g zweite Alternative 
der Richtlinie). 

Entsprechend der Vorgaben der Richtlinie in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g erfolgt an 
dieser Stelle der für Nummer 4 und Nummer 5 gleichermaßen geltende Zusatz, dass die 
Angabe des Gesamtbetrags und des effektiven Jahreszinses unter Angabe der Annahmen 
zu erfolgen hat, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in 
die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen. Bei den Pflichtangaben ist dieser 
Zusatz in Artikel 247 § 6 Absatz 3 EGBGB geregelt. 
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In der ursprünglich verabschiedeten Fassung der Richtlinie waren unter Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe g neben dem effektiven Jahreszins noch die „Gesamtkosten des Kredites“ an-
geführt. Schon im Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie von 2008 wurde dieser Be-
griff bei den Pflichtangaben an dieser Stelle jedoch durch den Begriff „Gesamtbetrag“ er-
setzt, da die Bundesregierung die deutsche Sprachfassung der Richtlinie seinerzeit für un-
genau hielt (siehe Bundestagsdrucksache 16/11643, S. 171). Mittlerweile wurde die Richt-
linie in dem hier vertretenen Sinne berichtigt und führt unter Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe 
g zweite Alternative den „Gesamtbetrag“ auf (siehe Berichtigung in ABl. L 207 vom 
11.8.2009, S. 14). 

Nummer 6 (Sollzinssatz) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 4 Satz 1 bis Satz 3 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe f der Richtlinie).

Nummer 7 (Vertragslaufzeit) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 6 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie). 

Nummer 8 (Teilzahlungen) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 Nummer 7 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe h der Richtlinie). Soweit 
der Wortlaut in Nummer 8 von § 3 Absatz 4 Satz 4 EGBGB abweicht, dient dies lediglich 
dazu, eine Verweisung zu vermeiden. Eine inhaltliche Abweichung ist nicht beabsichtigt.

Nummer 9 (Auszahlungsbedingungen) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 9 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe d zweite 
Alternative der Richtlinie). 

Nummer 10 (Verzugszinssatz) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 11 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe l der Richtlinie). 

Nummer 11 (Warnhinweis) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 Nummer 12 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe m der Richtlinie).

Nummer 12 (Widerrufsrecht) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nummer 13, § 6 Absatz 1 und 3 EGBGB; (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe p 
der Richtlinie). 

Nummer 13 (vorzeitige Rückzahlung) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 14 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe r erste Alter-
native der Richtlinie). Eine Erwähnung eines einschlägigen Verfahrens bei vorzeitiger Rück-
zahlung des Darlehens erfolgt ebenso wie in Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 Nummer 14 EGBGB nicht, da nach § 500 Absatz 2 BGB Darlehens-
nehmerinnen und Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten aus einem Verbraucherdarle-
hensvertrag jederzeit ganz oder teilweise ohne Einhaltung von Formalitäten oder Fristen – 
also ohne ein Verfahren jeglicher Art – vorzeitig erfüllen kann.  

Nummer 14 (Aufsichtsbehörde) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 3 EGBGB (Ar-
tikel 10 Absatz 2 Buchstabe v der Richtlinie).  

Nummer 15 (Kündigungsrecht) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB (Ar-
tikel 10 Absatz 2 Buchstabe s der Richtlinie). 

b) Gestaltungshinweis 3 neu 

Nach der Pflichtangabe Nummer 15 wird eine neuer Gestaltungshinweis 3 eingefügt. Da-

nach sind die unter den Nummern 16 bis 25 aufgelisteten Pflichtangaben nur dann in die 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern auszuhändigende Widerrufsinformation aufzu-
nehmen, wenn sie für den vorliegenden Vertrag einschlägig sind. Eine Pflichtangabe ist 
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dabei auch dann vollständig aufzunehmen, wenn sie nur teilweise einschlägig ist, beispiels-
weise bei Nummer 22 nur sonstige Kosten, nicht aber Kontoführungsgebühren vereinbart 
sind. Werden Pflichtangaben mangels Einschlägigkeit im konkreten Vertrag nicht aufge-
nommen, ist die fortlaufende Nummerierung entsprechend anzupassen (wird beispiels-
weise Nummer 16 nicht übernommen, wird Nummer 17 zu Nummer 16 etc.). Durch diesen 
Gestaltungshinweis werden Darlehensgeber verpflichtet, die nicht anwendbaren Eventual-
angaben aus der Musterwiderrufsinformation nicht in die den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern auszuhändigende Widerrufsinformation zu übernehmen. Sie müssen sich dabei 
festlegen, ob eine Eventualangabe nach den Nummern 16 bis 25 einschlägig ist oder nicht. 
Sofern auf den vorliegenden Vertrag einschlägige Eventualangaben nicht in die Wider-
rufsinformation eingefügt werden, greift die Gesetzlichkeitsfiktion nicht ein. Gleiches gilt bei 
einer unzutreffenden Aufnahme von Eventualangaben, die für den vorliegenden Vertrag 
nicht einschlägig sind.  

c) Pflichtangaben gemäß Nummer 16 bis 25, die nicht bei jedem Vertrag ein-
schlägig sind

Nummer 16 (Tilgungsplan) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB (Arti-
kel 10 Absatz 2 Buchstabe i und Absatz 3 der Richtlinie). Die Angabe ist insoweit fakultativ, 
da sie nur anwendbar ist, wenn ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt 
ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinformation 
aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe i der Richtlinie gehört die Angabe des Anspruchs des 
Verbrauchers auf einen Tilgungsplan zu den Pflichtangaben des Vertrags. In Buchstabe i 
sind zudem weitere (inhaltliche) Anforderungen an die Ausgestaltung des Tilgungsplans 
formuliert. Absatz 3 von Artikel 10 der Richtlinie gibt schließlich vor, dass die Information 
über die Kostenfreiheit und die jederzeitige Einforderbarkeit des Tilgungsplans zu den 
Pflichtangaben gehört. Dem ist zu entnehmen, dass die Information über das schlichte Be-
stehen eines Anspruchs auf einen Tilgungsplan den Anforderungen des Artikels 10 Ab-
satz 2 Buchstabe i und Absatz 3 nicht genügt. Der europäische Gesetzgeber verlangt viel-
mehr, dass auch Voraussetzungen und Bedingungen des Anspruchs und seiner Erfüllung 
im Kreditvertrag genannt werden. Dadurch ist die Pflichtangabe zum Tilgungsplan atypisch 
umfangreich und erweckt den Eindruck, dass die Richtlinie in Artikel 10 Absatz 2 Buch-
stabe i eine Pflichtangabe und die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Anspruchs 
auf einen Tilgungsplan vermischt hat. Gleichwohl ist der Standort dieser umfangreichen 
Pflichtangabe eindeutig; verstärkt wird dies dadurch, dass auch Absatz 3 des Artikels 10 
ergänzende Regelungen zum Tilgungsplan trifft und der Fristbeginn in Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstabe b der Richtlinie pauschal auf „die Vertragsbedingungen und In-
formationen“ gemäß Artikel 10 (insgesamt) verweist. Eine Streichung von Teilen der dort 
genannten Informationen erscheint daher europarechtlich riskanter als die vollständige 
Wiedergabe des in Artikel 10 Absatz 2 und 3 der Richtlinie aufgeführten Inhalts. 

Im deutschen Recht kommen diese Anforderungen durch eine Verweisung in Artikel 247 
§ 6 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB auf § 492 Absatz 3 Satz 2 BGB, der seinerseits auf Arti-
kel 247 § 14 EGBGB verweist, zum Ausdruck. Der Inhalt des Anspruchs und der entspre-
chenden Pflichtangabe ist somit durch eine doppelte Verweisung geregelt.

Nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache C-66/19 dürfte eine Widerrufsinformation in 
dieser Form problematisch sein. Die in § 492 Absatz 3 Satz 2 BGB und Artikel 247 § 14 
EGBGB geregelten Anforderungen an den Tilgungsplan und die entsprechende Verpflich-
tung des Darlehensgebers sind daher in der Widerrufsinformation – soweit für den vorlie-
genden Vertrag einschlägig – im Einzelnen aufzuzählen, damit Verbraucherinnen und Ver-
braucher die Vollständigkeit der Information und damit den Beginn der Widerrufsfrist an-
hand des Musters selbst nachprüfen können. 
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Materielle Änderungen des Anspruchs auf einen Tilgungsplan sind damit nicht beabsichtigt. 
Die hier den Verbraucherinnen und Verbrauchern gegebenen Informationen entsprechen 
den Anforderungen an den materiell-rechtlichen Anspruch und an die entsprechenden 
Pflichtangaben im Vertrag, wie sie in § 492 Absatz 3 Satz 2 BGB und Artikel 247 § 14 EG-
BGB geregelt sind.  

Nummer 17 (Notarkosten) beruht auf Artikel 247 § 7 Absatz 1 Nummer 1 EGBGB (Arti-
kel 10 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie). Es ergibt sich aus dem Wortlaut der zitierten 
Vorschriften aus der Richtlinie („soweit zutreffend“) sowie aus dem EGBGB („soweit sie für 
den Vertrag bedeutsam ist“), dass die Angabe insoweit fakultativ ist. Gemäß Gestaltungs-
hinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn 
die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nummer 18 (Verlangte Sicherheiten und Versicherungen) beruht auf Artikel 247 § 7 Ab-
satz 1 Nummer 2 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie). Es ergibt sich 
aus dem Wortlaut der zitierten Vorschriften aus der Richtlinie („gegebenenfalls“) sowie aus 
dem EGBGB („soweit sie für den Vertrag bedeutsam ist“), dass die Angabe insoweit fakul-
tativ ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinfor-
mation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nummer 19 (Vorfälligkeitsentschädigung) beruht auf Artikel 247 § 7 Absatz 1 Nummer 3 
EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe r zweite Alternative der Richtlinie). Es ergibt sich 
aus dem Wortlaut der zitierten Vorschriften aus der Richtlinie („gegebenenfalls“) sowie aus 
dem EGBGB („soweit sie für den Vertrag bedeutsam ist“), dass die Angabe insoweit fakul-
tativ ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinfor-
mation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nummer 20 (außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren) beruht auf Ar-
tikel 247 § 7 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe t der Richtlinie). 
Es ergibt sich aus dem Wortlaut der zitierten Vorschriften aus der Richtlinie („ob“ und „ge-
gebenenfalls“) sowie aus dem EGBGB („soweit sie für den Vertrag bedeutsam ist“), dass 
die Angabe insoweit fakultativ ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die 
konkrete Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag 
einschlägig ist. 

Soweit der Wortlaut in Nummer 20 von Artikel 247 § 7 Absatz 1 Nummer 4 EGBGB und 
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe t der Richtlinie abweicht (keine Aufnahme des Worts „gege-
benenfalls“), ist dieses der Aufnahme von Nummer 20 unter den besonderen Pflichtanga-
ben, die nur in bestimmten Fällen zu erteilen sind, geschuldet. Gemäß Gestaltungshinweis 
3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn die An-
gabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nummer 21 (Darlehensvermittler) beruht auf Artikel 247 § 13 Absatz 1 EGBGB (Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe b zweite Alternative der Richtlinie). Es ergibt sich aus dem Wortlaut 
der zitierten Vorschriften aus der Richtlinie („gegebenenfalls“) sowie aus dem EGBGB („Ist 
bei der Anbahnung oder beim Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags oder eines 
Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe ein Darlehensvermittler beteiligt“), dass 
die Angabe insoweit fakultativ ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die 
konkrete Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag 
einschlägig ist. 

Nummer 22 (Kontoführungsgebühren und sonstige Kosten, insbesondere eines Zahlungs-
instruments) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 
Nummer 10, § 8 Absatz 2 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie). Dass 
dies insoweit keine Pflichtangabe ist, wenn die Führung eines Kontos lediglich fakultativ ist, 
ergibt sich aus Artikel 247 § 8 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 EGBGB. Gemäß 
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Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinformation aufzuneh-
men, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. Bei der Umsetzung der 
Richtlinie befand sich der heutige Artikel 247 § 8 Absatz 2 EGBGB in Absatz 1 und schloss 
sich somit an den Einleitungssatz „Verlangt der Darlehensgeber…, dass der Darlehensneh-
mer zusätzliche Leistungen annimmt oder einen weiteren Vertrag schließt…“ an (Bundes-
tagsdrucksache 16/11643, S. 129). Dieser Regelungszusammenhang sollte mit der späte-
ren Aufteilung in zwei Absätze nicht aufgehoben werden.  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Angaben aus Artikel 247 § 6 Absatz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nummer 10 und § 8 Absatz 2 EGBGB zusammenge-
zogen. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht beabsichtigt. 

Nummer 23 (Nicht der Darlehenstilgung dienende Zahlungen) beruht auf Artikel 247 § 8 
Absatz 3 Satz 1 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie). Die Angabe ist 
insoweit fakultativ, da sie nur anwendbar ist, wenn die Zahlung von Entgelten und Zinsen 
ohne Kapitaltilgung vorgesehen ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in 
die konkrete Widerrufsinformation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag 
einschlägig ist. 

Nummer 24 (Zahlungen zur Vermögensbildung) beruht auf Artikel 247 § 8 Absatz 3 Satz 2 
EGBGB (Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie). Die Angabe ist insoweit fakultativ, da sie nur 
anwendbar ist, wenn Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer sich mit dem Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags auch zur Vermögensbildung verpflichten. Ge-
mäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsinformation auf-
zunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

Nummer 25 (weitere Vertragsbedingungen) beruht auf Artikel 247 § 6 Absatz 1 Nummer 6 
EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe u der Richtlinie). Es ergibt sich aus dem Wortlaut 
der zitierten Vorschrift aus der Richtlinie („gegebenenfalls“), dass die Angabe insoweit fa-
kultativ ist. Gemäß Gestaltungshinweis 3 neu ist sie daher nur in die konkrete Widerrufsin-
formation aufzunehmen, wenn die Angabe im vorliegenden Vertrag einschlägig ist. 

d) Gestaltungshinweise 4 neu bis 4b neu 
Nach der Pflichtangabe Nummer 25 wird in einem neuen Absatz der Gestaltungshinweis 4 

neu eingefügt. Der Gestaltungshinweis gibt vor, dass nur im Fall der dort genannten beson-
deren Verträge (verbundene Verträge oder entgeltliche Finanzierungshilfen) die Unterüber-
schrift „Besonderheiten bei weiteren Verträgen“ zu ergänzen ist. Eine solche Überschrift ist 
zu ergänzen, da diese Angaben keine Eventualangaben eines Verbraucherdarlehensver-
trags sind, sondern eigenständige, stets zu erfüllende Pflichtangaben bei eigenen Vertrags-
typen, auf die die Anforderungen der §§ 1 bis 11 EGBGB gemäß Artikel 247 § 12 EGBGB 
entsprechend anwendbar sind. Die Ergänzung der Überschrift entspricht auch dem bishe-
rigen Aufbau des Musters. 

Der neu eingefügte Gestaltungshinweis 4a enthält für die dort genannten besonderen Ver-

träge über einen entgeltlichen Zahlungsaufschub oder über eine sonstige entgeltliche Fi-
nanzierungshilfe sowohl ergänzende als auch abweichende Pflichtangaben. Die Formulie-
rung setzt die Pflichtangaben nach Artikel 247 § 12 EGBGB um und beruht auf Artikel 3 
Buchstabe c und Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie.  

Der Gestaltungshinweis 4a Buchstabe a hält den Darlehensgeber dazu an, bei Anwend-

barkeit ergänzende Pflichtangaben in die Widerrufsinformation aufzunehmen. Nach Arti-
kel 10 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie ist bei diesen Verträgen zusätzlich zu den vor-
hergehenden Pflichtangaben auch die Ware oder die Dienstleistung sowie der Barzah-
lungspreis der Ware oder Dienstleistung, die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten 
sollen, anzugeben. Umgesetzt ist diese Pflichtangabe in Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 2 
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Nummer 2 Buchstabe a EGBGB. Aus Klarstellungsgründen soll der Begriff des „Gegen-
standes“ der Musterwiderrufsinformation zusätzlich mit „Ware oder Dienstleistung“ bezeich-
net werden. Dies entspricht dem Begriff „Gegenstand“ in Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 Buchstabe a erste Alternative EGBGB, der als Oberbegriff für sämtliche Formen 
von Kauf-, Werk- und Dienstverträgen gewählt wurde. Eine inhaltliche Abweichung vom 
Gesetzestext ist mit dieser Klarstellung nicht beabsichtigt. Die Angabe, dass anstelle des 
Barzahlungspreises der Anschaffungspreis zu nennen ist, wenn der Unternehmer den Ge-
genstand für den Verbraucher erworben hat, beruht auf § 506 Absatz 4 Satz 2 BGB in Ver-
bindung mit Artikel 247 § 12 Absatz 2 Satz 3 EGBGB. 

Der Gestaltungshinweis 4a Buchstabe b hält den Darlehensgeber dazu an, die dort ge-

nannten Pflichtangaben Nummer 13, 16 Satz 3 und 19 in der Widerrufsinformation zu strei-
chen. Denn bei Leasingverträgen mit Restwertgarantievereinbarung bestehen nach Arti-
kel 247 § 12 Absatz 2 EGBGB Besonderheiten. Wie in der Begründung zum Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der Richtlinie ausgeführt, fallen diese Verträge gemäß Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe d nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie, so dass abweichende Vor-
schriften europarechtskonform sind (Bundestagsdrucksache 16/11643, S. 132). Die ver-
braucherdarlehensrechtlichen Vorschriften wurden gleichwohl auf sie erstreckt, wobei der 
Gesetzgeber den Besonderheiten der Verträge Rechnung tragende Ausnahmen bei den 
anwendbaren Bestimmungen und dementsprechend bei den Pflichtangaben vorgesehen 
hat. Diese Ausnahmen betreffen die Angaben zur vorzeitigen Rückzahlung, zur Vorfällig-
keitsentschädigung sowie die Aufschlüsselung der Anrechnung von Teilzahlungen im Til-

gungsplan. Buchstabe b des Gestaltungshinweises 4 richtet sich dabei nur an den Darle-

hensgeber; sein Wortlaut ist nicht in die Widerrufsinformation aufzunehmen. Denn gemäß 

Gestaltungshinweis 3 neu sind Pflichtangaben nicht in die Widerrufsinformation aufzuneh-

men, wenn sie im konkreten Fall nicht einschlägig sind. Verbraucherinnen und Verbraucher 
müssen dementsprechend auch nicht darüber informiert werden, dass diese Pflichtanga-
ben wegfallen. Ein entsprechender Hinweis könnte Verwirrung stiften und würde nicht zur 
Verständlichkeit der Widerrufsinformation beitragen. 

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass die Gesetzlichkeitsfiktion des Musters bei Verträgen 
über entgeltliche Finanzierungshilfen nur dann eingreift, wenn die Informationen dem im 
Einzelfall vorliegenden Vertragstyp angepasst sind. Dies ergibt sich aus Artikel 247 § 12 
Absatz 1 Satz 5 EGBGB. 

Gemäß dem neu eingefügten Gestaltungshinweis 4b ist bei Anwendbarkeit die dort gere-

gelte Pflichtangabe (Verbundene Verträge und angegebene Geschäfte) zu ergänzen. Sie 
gilt für verbundene Verträge im Sinne des § 358 BGB oder für Verträge, in denen eine Ware 
oder Leistung gemäß § 360 Absatz 2 Satz 2 BGB angegeben ist. Sie beruht auf den Pflicht-
angaben des Artikels 247 § 12 Absatz 1 EGBGB (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e 
zweite Alternative und Buchstabe q in Verbindung mit Artikel 15 der Richtlinie).  

Die zusätzlichen Pflichtangaben bei verbundenen Verträgen beziehen sich zum einen auf 
den zu finanzierenden Gegenstand, Artikel 247 § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe 
a EGBGB. Auch hier wird der Gegenstand in Übereinstimmung mit der Richtlinie klarstel-
lend mit dem Klammerzusatz „Ware oder Dienstleistung“ bezeichnet. In Artikel 247 § 12 
Absatz 2 Buchstabe a EGBGB ist für die in der Richtlinie genannte „Ware oder Dienstleis-
tung“ der Oberbegriff „Gegenstand“ verwendet worden (Bundestagsdrucksache 16/11643, 
S. 132). Eine inhaltliche Abweichung von Artikel 247 § 12 EGBGB ist damit nicht beabsich-
tigt. Weiter ist die Angabe des Barzahlungspreises erforderlich. Beide Anforderungen erge-
ben sich aus Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie.

Bei verbundenen Verträgen ist ferner über die Rechte des Verbrauchers zu informieren, die 

sich aus den §§ 358 bis 360 BGB ergeben können. Dies ist in Gestaltungshinweis 4b Buch-

stabe b entsprechend geregelt. 
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Sofern eine entgeltliche Finanzierungshilfe zugleich die Voraussetzungen eines verbunde-

nen Geschäfts erfüllt, sind zusätzlich die Pflichtangaben für verbundene Geschäfte gemäß 

dem folgenden Gestaltungshinweis 4b neu anzugeben. In diesem Fall ist die Nummerie-

rung der Pflichtangaben entsprechend fortzusetzen. 

3. Zu Abschnitt 3 „Widerrufsfolgen“ und Gestaltungshinweise 7 bis *** 

Die Widerrufsfolgen und die entsprechenden Gestaltungshinweise bleiben inhaltlich unver-
ändert. Die Widerrufsfolgen erscheinen lediglich unter dem neuen Abschnitt 3. Zudem wird 
erneut im Klauseltext mit Hervorhebungen im Fettdruck gearbeitet, um die Musterwider-
rufsinformation trotz der erforderlichen Ausweitung für Verbraucherinnen und Verbraucher 
lesbar und verständlich zu halten. 

Aufgrund der Einfügung der Gestaltungshinweise 3 neu und 4 neu verschiebt sich die Num-

merierung der Gestaltungshinweise um zwei Ziffern. Der bisherige Gestaltungshinweis 3 

wird zu Gestaltungshinweis 5 neu, der bisherige Gestaltungshinweis 4 wird zu Gestaltungs-

hinweis 6 neu etc. 

Zudem wird bei Gestaltungshinweis 7d neu, Buchstabe a, klargestellt, dass der Verweis 

auf Gestaltungshinweis 5 Buchstabe a der Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2 

EGBGB hinsichtlich der Frist angepasst werden kann. Eine solche Anpassung ergab sich 
bisher bereits aus dem im Gestaltungshinweis verwendeten Wortlaut, der eine entspre-

chende Anwendung des Gestaltungshinweis 5 Buchstabe a der Anlage 1 zu Artikel 246a 

§ 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB vorsieht. Denn gemäß § 357a Absatz 1 BGB sind die empfan-
genen Leistungen bei Verträgen über Finanzdienstleistungen spätestens nach 30 Tagen
zurückzugewähren, da keine Verweisung von § 357a Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit
Absatz 2 BGB auf die 14-tägige Rückgewährfrist gemäß § 357 Absatz 1 BGB erfolgt.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Da die Gesetzesänderung der Umsetzung 
der Rechtsprechung des EuGH zur Reichweite bestehender europarechtlicher Vorgaben 
und damit der Herstellung einer europarechtskonformen Rechtslage dient, ist ein Inkrafttre-
ten unmittelbar nach Verkündung des Gesetzes und vor Beginn des nächsten Quartals ge-
boten.  

Damit findet der geänderte § 501 Absatz 1 BGB-E auf alle ab dem Inkrafttreten des Geset-
zes erfolgenden vorzeitigen Rückzahlungen von Verbraucherdarlehen im Sinne von § 500 
Absatz 2 BGB Anwendung. Das soll auch dann gelten, wenn der Verbraucherdarlehens-
vertrag bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen wurde. Eine Anwendung des 
erweiterten Kostenermäßigungsrechts bei vorzeitiger Rückzahlung in § 501 Absatz 1 BGB-
E nur auf Verträge, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen werden, ist verfas-
sungsrechtlich nicht geboten. Soweit im Wege der unechten Rückwirkung bestehende Ver-
tragsverhältnisse berührt werden, ist davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen der 
Gesetzesänderung in der Praxis für Darlehensgeber aufgrund der restriktiven Rechtspre-
chung des BGH zur formularmäßigen Vereinbarung von besonderen (laufzeitunabhängi-
gen) Entgelten bei Darlehensverträgen von vornherein in Grenzen halten werden. Hinzu 
kommt, dass bei laufenden Dauerschuldverhältnissen das Vertrauen auf den unveränder-
ten Fortbestand des bei ihrem Zustandekommen geltenden Rechtsrahmens in seiner 
Schutzwürdigkeit ohnehin gemindert ist. Dem steht hier als hinreichend gewichtiger Allge-
meinwohlbelang die Notwendigkeit einer zeitnahen Verwirklichung des Verbraucherschut-
zes im Sinne der europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie gegenüber. Hinsichtlich der 
Kostenermäßigung bei Kündigungen bleibt es im Übrigen gemäß § 501 Absatz 2 BGB-E 
bei der bisherigen Rechtslage (die Norm wird nur redaktionell geändert), so dass sich für 
diese Konstellationen die Rechtsstellung der Beteiligten nicht ändert. 
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Im Sinne der schnellstmöglichen Herstellung eines europarechtskonformen Rechtszu-
stands ist auch von der Regelung einer Übergangsfrist für die Fortgeltung der Gesetzlich-
keitsfiktion der bisherigen Musterwiderrufsinformation abzusehen. Vor diesem Hintergrund 
ist den Darlehensgebern eine zeitnahe Anpassung der von ihnen verwendeten Widerrufsin-
formation zuzumuten, wenn sie in den Genuss der Gesetzlichkeitsfiktion kommen möchten. 
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	Gesetzentwurf der Bundesregierung
	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbraucherdarlehensrechts zur Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 11. September 2019 in der Rechtssache C-383/18 und vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19*)
	Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
	Artikel 1
	Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs
	Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2187) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 501 wird wie folgt gefasst:
	„§ 501
	Kostenermäßigung bei vorzeitiger Rückzahlung und bei Kündigung


	2. § 506 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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	Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
	Anlage 7 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1643, 1870) geändert worde...

	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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	Anlage 7 (zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1)
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